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II. Bekanntmachungen der Bayerischen Staatsministerien 
für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst

2032 .2-UK

Aufhebung der Bekanntmachung über die  
Anwärterbezüge und Gewährung einer  

Unterrichtsvergütung bei Unterrichtsaufträgen  
für Lehramtsanwärter (AnwBez-UAV-KM)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus

vom 4. Juli 2013 Az.: II.5-5 P 1000-6b.64 249

1 . Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus über die Anwär-
terbezüge und Gewährung einer Unterrichtsvergü-
tung bei Unterrichtsaufträgen für Lehramtsanwärter 
 (AnwBez-UAV-KM) vom 12 . Juli 1983 (KMBl I S . 593), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom  29. Au-
gust 1988 (KWMBl I S . 425), wird aufgehoben .

2 . Diese Bekanntmachung tritt am 1 . August 2013 in 
Kraft .

Dr . Peter Mü l l e r  
Ministerialdirektor

2230 .1 .3-UK

Schulversuch „Mittlere-Reife-Kurse in  
den Jahrgangsstufen 5 und 6“ der Mittelschule

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus

vom 4. Juli 2013 Az.: IV.2-5 S 7641-4b.67 067

An den in Punkt 3 genannten Mittelschulen ist auf der 
Grundlage von Art . 81 ff . des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) die ver-
suchsweise Einrichtung von Mittlere-Reife-Kursen in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 (M5/M6-Kurse) möglich . Hierfür 
gilt Folgendes:

1. Ziele

Durch die Einrichtung von M5/M6-Kursen sollen 
Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf die Aufnahme 
in den Mittlere-Reife-Zug (M-Zug) und den erfolgrei-
chen Besuch ab der Jahrgangsstufe 7 (vgl. Art. 7a Abs. 2 
Satz 2 BayEUG) vorbereitet werden . Die Hinführung 
auf das erhöhte Anforderungsniveau im M-Zug be-
reits in den Jahrgangsstufen 5 und 6 soll die Chancen 
der Schülerinnen und Schüler erhöhen, den mittleren 
Schulabschluss an der Mittelschule zu erwerben .

2. Allgemeines

Das Angebot der M5/M6-Kurse umfasst die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Englisch . Diese Kurse 
sind ein Instrument der frühzeitigen Vorbereitung 
der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler auf den 
Besuch des M-Zuges der Mittelschule ab Jahrgangs-
stufe 7. Erstmalig können M5/M6-Kurse zum Schuljahr 

2013/2014 für die Dauer von zwei Schuljahren gebildet 
werden . Zur Einrichtung eines Kursangebots sind die 
Zustimmungen des Schulaufwandsträgers, der Ver-
bundkoordinatorin oder des Verbundkoordinators, des 
Elternbeirats und des Schulforums erforderlich .

3. Teilnehmende Schulen

Im Schuljahr 2013/2014 werden M5/M6-Kurse an fol-
genden Mittelschulen eingerichtet:

Albert-Einstein-Mittelschule Augsburg-Haunstetten

Friedrich-Ebert-Mittelschule Augsburg-Göggingen

Werner-von-Siemens-Mittelschule Augsburg-Hochzoll

Schiller-Mittelschule Augsburg-Lechhausen

Kapellen-Mittelschule Augsburg-Oberhausen

Mittelschule Blaichach

Mittelschule Buchenberg

Mittelschule Dietmannsried

Wittelsbacher Mittelschule Kempten

Mittelschule Lindau-Reutin

Mittelschule Lindenberg i . Allgäu

Mittelschule Oberstaufen

Mittelschule Oberstdorf

Mittelschule Oy-Mittelberg

Mittelschule Pfronten

Mittelschule Waltenhofen

Mittelschule Weiler i . Allgäu

Mittelschule Weitnau

4. Zugangsvoraussetzungen

Die M5/M6-Kurse werden in der Regel nach dem 
Zwischenzeugnis der Jahrgangsstufe 5 zu Beginn des 
zweiten Schulhalbjahres eingerichtet. Auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten werden Schülerinnen und 
Schüler unter folgenden Kriterien in die Kurse (im 
Rahmen der vorhandenen Kapazitäten) aufgenommen:

– Erstellung einer individuellen Lernstandsdiagnose,

– intensive Beratung der Erziehungsberechtigten 
durch die Schule,

– letztentscheidend ist der Elternwille,

– für die Beratung durch die Schule gilt als Richtwert 
der Notendurchschnitt von mindestens 2,66 in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und 
 Sachunterricht im Jahreszeugnis der Jahrgangs-
stufe 4 bzw. in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und Englisch im Zwischenzeugnis der Jahrgangs-
stufe 5 .

Die spätere Aufnahme in den Kurs und eine vorzeitige 
Beendigung sind ebenso möglich wie der Besuch des 
Kurses in ein oder zwei Fächern . Die Entscheidung 
 darüber trifft die Schulleitung im Einvernehmen mit 
den Erziehungsberechtigten . Teilnehmende Schüle-
rinnen und Schüler, deren Leistungen zum Zeitpunkt 
des Zwischenzeugnisses der Jahrgangsstufe 6 nicht 
erwarten lassen, dass sie die Aufnahmevoraussetzun-
gen für die Mittlere-Reife-Klasse M7 erfüllen, sollen 
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 dahingehend beraten werden, sich auf das Regelange-
bot zu konzentrieren .

Die Aufnahme in die M7 erfolgt nach Maßgabe von 
§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Mittelschulordnung (MSO).

Die Kurse sind keine Klassen bzw . Unterrichtsgrup-
pen im Sinn von Art . 43 Abs . 2 Nr . 1 BayEUG und daher 
nicht gastschulfähig .

5. Durchführung/Ausgestaltung

Die M5/M6-Kurse sind eine Weiterentwicklung der 
Modularen Förderung . Die Differenzierung kann sich 
auch auf den regulären Unterricht in diesen Fächern 
erstrecken . In den M5/M6-Kursen werden auch Probe-
arbeiten auf erhöhtem Anforderungsniveau geschrie-
ben, deren Ergebnisse in die Gesamtbeurteilung der 
Schülerinnen und Schüler eingehen können . Die Teil-
nahme an den M5/M6-Kursen und die hier erzielten 
Leistungen sind als Bemerkung in den Zeugnissen 
gesondert aufzunehmen .

Mittelschulen, an denen M5/M6-Kurse eingerichtet 
werden, können pro Jahrgangsstufe mit M-Kurs eine 
zusätzliche Lehrerwochenstunde erhalten . In das Kurs-
angebot sollen auch die Förderstunden in Jahrgangs-
stufe 5 und 6 einbezogen werden .

6. Laufzeit

Der Schulversuch läuft bis zum Ende des Schuljahres 
2015/2016 .

7. Auswertung

Die Umsetzung der M5/M6-Kurse wird von den ört-
lich zuständigen Staatlichen Schulämtern begleitet und 
vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor-
schung evaluiert . Die örtlich zuständigen Staatlichen 
Schulämter werden gebeten, über die Regierung von 
Schwaben dem Staatsministerium über den Verlauf der 
einzelnen M-Kurse, insbesondere über die Leistungen 
der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bis spä-
testens 30 . September 2014 zu berichten .

8. Schlussbestimmungen

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1 . Au-
gust 2013 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 31 . Juli 2016 
außer Kraft .

Dr . Peter Mü l l e r  
Ministerialdirektor

2230 .1 .1 .1 .0-UK

Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus

vom 5. Juli 2013 Az.: VI.8-5 S 4400-6a.69 434

1. Der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 9. Sep-
tember 1994 in der Fassung vom 27 . Februar 2013 
„Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht“ wird mit Wir-

kung vom 1 . August 2013 als verbindliche Vorschrift 
in den naturwissenschaftlichen Fächern und in Tech-
nik, Arbeitslehre, Hauswirtschaft, Kunst, Musik sowie 
bei allen Unterrichtsveranstaltungen, bei denen diese 
Richtlinie anzuwenden ist, in den allgemein bilden-
den Schulen, sowie den allgemeinbildenden Fächern 
berufsbildender/beruflicher Schulen in Bayern in Kraft 
gesetzt .

Die vollständige Fassung der Richtlinie steht als ge-
meinsame Veröffentlichung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus und der 
Kommunalen Unfallversicherung Bayern unter http:// 
www .km .bayern .de/lehrer/unterricht-und-schulleben/
sicherheit .html zur Verfügung .

2 . Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus zu den Richtlinien 
zur Sicherheit im Unterricht – Naturwissenschaften, 
Technik/Arbeitslehre, Hauswirtschaft, Kunst vom 
9. September 2003 (KWMBl I S. 473) tritt mit Ablauf 
des 31. Juli 2013 außer Kraft.

Dr . Peter Mü l l e r  
Ministerialdirektor

2232 .1-UK

Schülerliste für Schülerinnen und Schüler an 
Grundschulen und Mittelschulen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus

vom 5. Juli 2013 Az.: IV.4-S 7300-4b.64 248 

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus regelt für den Bereich der staatlichen Grundschulen 
und Mittelschulen Folgendes:

1 . Schülerliste

Die Klassenleiterin oder der Klassenleiter führt für jede 
Schülerin und jeden Schüler der Klasse eine Schüler-
liste nach dem Muster der Anlage dieser Bekanntma-
chung. Die Schülerliste gilt jeweils für die Zeit des 
Besuchs der Grundschule oder der Mittelschule . Die 
Schülerliste wird nach Beendigung des Besuchs der 
Grundschule oder der Mittelschule oder nach dem Ver-
lassen der Mittelschule ein Schuljahr aufbewahrt.

2 . Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1 . Au-
gust 2013 in Kraft .

Dr . Peter Mü l l e r  
Ministerialdirektor

http://www.km.bayern.de/lehrer/unterricht-und-schulleben/sicherheit.html
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Anlage

Schülerliste

Familienname, Rufname, weitere Vornamen Geschlecht 

Geburtsdatum Bekenntnis Staatsangehörigkeit 

Geburtsort (Landkreis, Land) 

Anschrift, Telefon 

Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter: Name, Anschrift (nur falls von Schüleranschrift abweichend) Telefon

                    Datum                                                              Änderungen (Erziehungsberechtigte, Adresse, Telefon etc.) 
1.

2.

3.

4.

Besondere Hinweise (z.B. Wiederholung, körperliche oder geistige Besonderheiten, Befreiung, keine hinreichenden Deutschkenntnisse) 

Ordnungsmaßnahmen 

Datum                                                         Lehrkraft                                                                                         Art/Grund 

   
   
   
   
   
   

überwiesen von amSchulwechsel 

überwiesen nach am

Vollzeitschulpflicht bis 
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Schülerin/Schüler 
Schülerliste Schulversäumnisse 

Das Zeichen + = entschuldigt, – unentschuldigt wird für 
vormittags links oben, für nachmittags rechts unten im Feld gesetzt. 

versäumte Halbtage

Schuljahr              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 ent- 
schuldigt

unent- 
schuldigt

 September                                   

 Oktober                                   

 November                                   

 Dezember                                   

 Januar                                   

 Februar                                   

 März                                   

 April                                   

 Mai                                   

 Juni                                   

Klasse 

Jahrgangs- 
stufe 

Schul- 
besuchs- 

jahr 

 Juli                                   

Schülerin/Schüler 
Schülerliste Schulversäumnisse 

Das Zeichen + = entschuldigt, – unentschuldigt wird für 
vormittags links oben, für nachmittags rechts unten im Feld gesetzt. 

versäumte Halbtage

Schuljahr              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 ent- 
schuldigt

unent- 
schuldigt

 September                                   

 Oktober                                   

 November                                   

 Dezember                                   

 Januar                                   

 Februar                                   

 März                                   

 April                                   

 Mai                                   

 Juni                                   

Klasse 

Jahrgangs- 
stufe 

Schul- 
besuchs- 

jahr 

 Juli                                   

Schülerin/Schüler 
Schülerliste Schulversäumnisse 

Das Zeichen + = entschuldigt, – unentschuldigt wird für 
vormittags links oben, für nachmittags rechts unten im Feld gesetzt. 

versäumte Halbtage

Schuljahr              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 ent- 
schuldigt

unent- 
schuldigt

 September                                   

 Oktober                                   

 November                                   

 Dezember                                   

 Januar                                   

 Februar                                   

 März                                   

 April                                   

 Mai                                   

 Juni                                   

Klasse 

Jahrgangs- 
stufe 

Schul- 
besuchs- 

jahr 

 Juli                                   

Schülerin/Schüler 
Schülerliste Schulversäumnisse 

Das Zeichen + = entschuldigt, – unentschuldigt wird für 
vormittags links oben, für nachmittags rechts unten im Feld gesetzt. 

versäumte Halbtage

Schuljahr              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 ent- 
schuldigt

unent- 
schuldigt

 September                                   

 Oktober                                   

 November                                   

 Dezember                                   

 Januar                                   

 Februar                                   

 März                                   

 April                                   

 Mai                                   

 Juni                                   

Klasse 

Jahrgangs- 
stufe 

Schul- 
besuchs- 

jahr 

 Juli                                   

Schülerin/Schüler 
Schülerliste Schulversäumnisse 

Das Zeichen + = entschuldigt, – unentschuldigt wird für 
vormittags links oben, für nachmittags rechts unten im Feld gesetzt. 

versäumte Halbtage

Schuljahr              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 ent- 
schuldigt

unent- 
schuldigt

 September                                   

 Oktober                                   

 November                                   

 Dezember                                   

 Januar                                   

 Februar                                   

 März                                   

 April                                   

 Mai                                   

 Juni                                   

Klasse 

Jahrgangs- 
stufe 

Schul- 
besuchs- 

jahr 

 Juli                                   
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2230 .1 .1 .1 .2 .4-UK

Gebundene Ganztagsangebote an Schulen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus

vom 8. Juli 2013 Az.: III.5-5 O 4207-6a.70 200

Für eine ganztägige schulische Bildung, Förderung und 
Betreuung der Schülerinnen und Schüler können gemäß 
Art . 6 Abs . 5 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) gebundene 
Ganztagsangebote an Schulen in Form von eigenen Ganz-
tagsklassen mit rhythmisierter Tages- und Unterrichtsge-
staltung eingerichtet werden . Die Einrichtung und die Aus-
stattung zur Deckung des zusätzlichen Personalaufwandes 
erfolgen auf Antrag des jeweiligen Schulaufwandsträgers 
durch den Freistaat Bayern im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel und nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen .

Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem 
 Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bzw . der Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) bleiben unberührt . Die 
Planungen zur Einrichtung gebundener Ganztagsangebote 
an öffentlichen Schulen erfolgen im Benehmen mit den 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe .

An staatlichen Schulen ist der Freistaat Bayern Träger 
der gebundenen Ganztagsangebote als einer besonderen 
Angebots- und Organisationsform des schulischen Unter-
richts unter Einbeziehung außerunterrichtlicher Angebote 
in schulischer Verantwortung .

An kommunalen Schulen und Schulen in freier Träger-
schaft gewährt der Freistaat Bayern zur Deckung des 
zusätzlichen Personalaufwandes für gebundene Ganz-
tagsangebote im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmit-
tel Zuwendungen nach Maßgabe dieser Bekanntmachung 
bzw . der Bekanntmachung zu offenen Ganztagsangeboten 
und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere der Art . 23 und Art . 44 der Bayerischen Haus-
haltsordnung (BayHO) und den dazu erlassenen Verwal-
tungsvorschriften, oder ordnet diesen Schulen im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen staatliche Lehrkräfte zu . 
Träger dieser gebundenen Ganztagsangebote ist der jewei-
lige kommunale oder freie Schulträger .

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus erlässt 
hierzu im Einzelnen folgende Bestimmungen:

1. Begriffsbestimmung und Geltungsbereich

1 .1 Ein gebundenes Ganztagsangebot im Sinne dieser 
Bekanntmachung setzt voraus, dass an mindes-
tens vier Wochentagen ein ganztägiges Bildungs- 
und Betreuungsangebot mit einem durchgehend 
strukturierten Aufenthalt an der Schule von täglich 
mehr als sieben Zeitstunden bereit gestellt wird, 
das für die Schülerinnen und Schüler an allen 
vier Wochentagen verpflichtend ist, dass die vor-
mittäglichen und nachmittäglichen Aktivitäten der 
Schülerinnen und Schüler in einem konzeptionel-
len  Zusammenhang stehen, dass der Unterricht 
in einer eigenen Ganztagsklasse in rhythmisier-
ter Form erteilt wird und dass das Bildungs- und 
 Betreuungsangebot unter der Aufsicht und Verant-
wortung der Schulleitung organisiert und durch-
geführt wird (Art . 57 Abs . 2 BayEUG) .

1 .2 Kinderhorte und sonstige Kindertageseinrichtun-
gen im Sinne des Bayerischen Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) sind keine 
gebundenen Ganztagsangebote im Sinne dieser 
Bekanntmachung .

1 .3 Ein gebundenes Ganztagsangebot im Sinne dieser 
Bekanntmachung kann an

– Grundschulen,
– Mittelschulen,
– Sonderpädagogischen Förderzentren,
– Förderzentren, Förderschwerpunkt Lernen,
– Realschulen,
– Wirtschaftsschulen und
– Gymnasien

eingerichtet werden .

Ein gebundenes Ganztagsangebot im Sinne dieser 
Bekanntmachung kann auch an

– sonstigen Förderzentren mit Ausnahme des För-
derschwerpunkts geistige Entwicklung sowie

– sonstigen allgemein bildenden Schulen und 
Wirtschaftsschulen zur sonderpädagogischen 
Förderung

ergänzend zu Maßnahmen in Einrichtungen der 
Jugendhilfe nach dem SGB VIII oder des überört-
lichen Sozialhilfeträgers nach dem SGB XII einge-
richtet werden . Angebote der Heilpädagogischen 
Tagesstätten sollen nicht durch gebundene Ganz-
tagsangebote ersetzt werden .

2. Gebundene Ganztagsangebote an staatlichen 
Schulen

2.1 Genehmigungsvoraussetzungen

2 .1 .1 Gebundene Ganztagsangebote werden auf Antrag 
des Schulaufwandsträgers jeweils in Form eines 
einzelnen Ganztagsklassenzuges (gebundener 
Ganztagszug) für alle Jahrgangsstufen gemäß 
Nr . 2 .2 .1 oder für bestimmte Jahrgangsstufen der 
Schule gemäß Nr . 2 .1 .3 genehmigt . Ein Rechtsan-
spruch auf Genehmigung besteht nicht . Die Ge-
nehmigung erfolgt im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel .

2 .1 .2 Voraussetzung für die Genehmigung eines ge-
bundenen Ganztagszuges und für die Einrichtung 
einer gebundenen Ganztagsklasse ist, dass ein 
gebundenes Ganztagsangebot im Sinne der Nr . 1 
vorliegt und folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

2 .1 .2 .1 Das gebundene Ganztagsangebot gewährleistet 
ein Bildungs- und Betreuungsangebot an min-
destens vier Wochentagen mit einer Unterrichts- 
und Betreuungszeit von grundsätzlich 8 .00 Uhr 
bis 16 .00 Uhr . Im begründeten Einzelfall kann 
die  Unterrichts- und Betreuungszeit bereits um 
15 .30 Uhr enden .

2 .1 .2 .2 Das gebundene Ganztagsangebot beinhaltet eine 
tägliche Mittagsverpflegung, die grundsätzlich 
für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend 
im Klassenverband stattfindet.

2.1.2.3 Das gebundene Ganztagsangebot findet in der 
Verantwortung und unter der Aufsicht der Schul-
leitung statt . Inhalt und Durchführung des gebun-
denen Ganztagsangebotes als einer besonderen 
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Angebots- und Organisationsform des schulischen 
Unterrichts entsprechen den jeweils einschlägigen 
allgemeinen schulrechtlichen Bestimmungen . Der 
Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Art . 1 
BayEUG ist auch im Rahmen des gebundenen 
Ganztagsangebotes zu verwirklichen .

2 .1 .2 .4 Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt ein von 
der Schulleitung im Benehmen mit Elternbeirat 
und Schulforum sowie unter Beteiligung eines 
eventuellen Kooperationspartners gemäß Nr . 2 .4 .2 
erarbeitetes pädagogisches Konzept für die ganz-
tägigen Bildungs- und Betreuungsangebote zu-
grunde . Das pädagogische Konzept muss dabei 
insbesondere folgende Inhalte und Gestaltungs-
elemente berücksichtigen:

– Angebote und Maßnahmen zur individuellen 
schulischen Förderung

– Intensivierungs-, Lern-, Übungs-, Differenzie-
rungs- und Vertiefungseinheiten unter Einbe-
ziehung von Hausaufgaben

– Angebote und Maßnahmen zur Vermittlung und 
Verbesserung sozialer und personaler Kompe-
tenzen

– Förderung individueller Neigungen und Be-
gabungen und Erziehung zu einer sinnvollen 
Freizeitgestaltung .

Im Rahmen der individuellen Förderung soll be-
darfsgerecht ein besonderer Schwerpunkt auf einer 
nachhaltigen Sprachförderung der Schülerinnen 
und Schüler liegen . Daneben soll das pädagogi-
sche Konzept zusätzliche Schwerpunkte entspre-
chend dem jeweiligen Schulprofil sowie den be-
sonderen Möglichkeiten oder Bedürfnissen an der 
jeweiligen Schule und in der jeweiligen Schulart 
enthalten (z . B . Sport, musische, ästhetische und 
künstlerische Bildung, Berufsorientierung, Ge-
sundheitserziehung) . Im pädagogischen Konzept 
sind darüber hinaus Angaben zu Inhalt und Um-
fang der Zusammenarbeit mit dem externen Perso-
nal bzw . mit externen Kooperationspartnern gemäß 
Nr . 2 .4 zu machen .

2 .1 .2 .5 Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt als Or-
ganisationsprinzip eine rhythmisierte Tages- und 
Unterrichtsgestaltung zugrunde, die sich aus dem 
pädagogischen Konzept und den jeweiligen Stun-
denplänen der gebundenen Ganztagsklassen erge-
ben muss . Rhythmisierung setzt dabei voraus, dass 
im Rahmen der organisatorischen und räumlichen 
Möglichkeiten an der Schule ein zeitlich ausge-
wogener Wechsel zwischen Phasen der Anstren-
gung und der Erholung, der Bewegung und der 
Ruhe, der kognitiven und der praktischen Leistun-
gen  sowie zwischen unterschiedlichen Lehr- und 
 Lernformen und Methoden stattfindet.

Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen für 
gebundene Ganztagsschulen beschrieben sind 
(Bekanntmachung zur Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung an offenen und gebunde-
nen Ganztagsschulen vom 9 . August 2012 (KWMBl 
S. 253)), sind einzuhalten.

2 .1 .2 .6 Für das gebundene Ganztagsangebot wird in der 
jeweiligen Jahrgangsstufe die erforderliche Min-
destzahl von teilnehmenden Schülerinnen und 
Schülern zur Bildung einer gebundenen Ganz-

tagsklasse erreicht . Maßgebend hierfür sind die 
für die jeweilige Schulart geltenden allgemeinen 
Bestimmungen zur Klassenbildung . An Grund-
schulen und Förderschulen1) können gebundene 
Ganztagsklassen unter den hierfür allgemein gel-
tenden Voraussetzungen auch in Form von jahr-
gangskombinierten Klassen eingerichtet werden . 
Soweit die Personalausstattung von Schulen mit 
Lehrerstunden bezogen auf die jeweilige Klassen-
zahl erfolgt, darf die Einrichtung von Ganztags-
klassen zu keiner höheren Zahl an Klassen in der 
betreffenden Jahrgangsstufe führen, als sich bei 
der Klassenbildung nach der Schülerzahl in der 
Jahrgangsstufe gemäß den jeweils gültigen Be-
stimmungen zur Klassenbildung ohne die Ganz-
tagsklasse ergeben würde .

2.1.2.7 Der Schulaufwandsträger der Schule verpflichtet 
sich zur Übernahme des durch die Einrichtung 
und den Betrieb des gebundenen Ganztagsange-
botes anfallenden zusätzlichen Sachaufwandes 
und zur Mitfinanzierung des Personalaufwandes 
gemäß Nr . 2 .3 .3 .

2 .1 .2 .8 Die Wahlfreiheit der Schülerinnen und Schü-
ler bzw . der Erziehungsberechtigten zwischen 
dem Besuch eines Ganztagsangebotes und der 
Halbtagsschule muss in jeder Jahrgangsstufe ge-
währleistet sein . Gebundene Ganztagsangebote 
können daher grundsätzlich nur an mindestens 
zweizügigen Schulen eingerichtet werden . Durch 
eine Schülerprognose muss nachgewiesen werden, 
dass die Mehrzügigkeit der Schule mittelfristig ge-
sichert ist . In Abweichung hiervon kann ein gebun-
denes Ganztagsangebot unter einer der folgenden 
Voraussetzungen auch an einer einzügigen Schule 
eingerichtet werden:

– An Grundschulen und Förderschulen2) können 
zur Gewährleistung der Wahlfreiheit Parallel-
klassen durch die Bildung von jahrgangskombi-
nierten Klassen eingerichtet werden .

– Bei einer Zusammenarbeit mehrerer Mittel-
schulen in einem Schulverbund gemäß Art . 32a 
BayEUG können die Bildungsangebote inner-
halb des Verbundes durch das pädagogisch-fach-
liche Kooperationskonzept der Schulen und den 
Kooperationsvertrag der beteiligten Schulauf-
wandsträger dergestalt organisiert werden, dass 
das gebundene Ganztagsangebot an einem ein-
zügigen Mittelschulstandort eingerichtet wird, 
während diejenigen Schülerinnen und Schüler, 
die kein ganztägiges Angebot in Anspruch neh-
men möchten, einen anderen Mittelschulstand-
ort innerhalb des Verbundes besuchen können .

– Die Einrichtung eines gebundenen Ganztagsan-
gebotes für Mittlere-Reife-Klassen nach Nr . 2 .1 .3 
Buchst . b kann auch erfolgen, wenn an einer 
Schule, die nicht einem Schulverbund ange-
hört, oder innerhalb eines Schulverbundes nicht 
mehrere parallele Mittlere-Reife-Züge bestehen, 
sofern diejenigen Schülerinnen und Schüler in 
Mittlere-Reife-Klassen, die kein ganztägiges 
Angebot in Anspruch nehmen möchten, durch 

1) gemäß Nr . 1 .3
2) gemäß Nr . 1 .3
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das Staatliche Schulamt einem anderen Schul-
standort mit Mittlere-Reife-Klassen zugewiesen 
werden können .

– Mittelschulen, die nicht im Rahmen eines 
Schulverbundes gemäß Art . 32a BayEUG zu-
sammenarbeiten, können einen gebundenen 
Ganztagszug in Kooperation mit benachbarten 
Mittelschulen einrichten, wenn die zuständigen 
Schulaufwandsträger hierzu eine Kooperations-
vereinbarung über Organisation, Betrieb und 
Kostenübernahme für den gebundenen Ganz-
tagszug einschließlich der Organisation und 
Finanzierung der notwendigen Schülerbeförde-
rung schließen . Die Gewährleistung der Wahl-
freiheit zwischen Ganztags- und Halbtagsschule 
erfolgt durch Zuweisung der Schülerinnen und 
Schüler gemäß Art . 43 Abs . 2 BayEUG .

Daneben können unter den Voraussetzungen der 
Art . 32 Abs . 4 Satz 2 und Art . 32a Abs . 9 Satz 2 
BayEUG auf der Grundlage eines gesonderten 
Ganztagssprengels auf Antrag des Schulauf-
wandsträgers Grundschulen und Mittelschulen 
eingerichtet werden, an denen bei Vollausbau 
des Ganztagsangebotes ausschließlich gebunde-
ne Ganztagsklassen bestehen . Die Schülerinnen 
und Schüler, die kein ganztägiges Angebot in 
Anspruch nehmen möchten, besuchen in diesem 
Fall diejenige Grundschule oder Mittelschule mit 
Halbtagsunterricht, in deren Sprengel sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben . Hinsichtlich des 
Halbtagssprengels derjenigen Grundschule, an der 
dann ausschließlich gebundene Ganztagsklassen 
bestehen, erfolgt eine Sprengeländerung, damit 
auch die Schülerinnen und Schüler, die ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in diesem Sprengel haben, 
eine Grundschule mit Halbtagsangebot besuchen 
können . Gehören die Mittelschulen des gesonder-
ten Ganztagssprengels keinem Schulverbund an, 
gilt dies auch hinsichtlich des Halbtagsprengels 
derjenigen Mittelschule, an der dann ausschließ-
lich gebundene Ganztagsklassen bestehen .

Auch innerhalb eines Schulverbundes gemäß 
Art . 32a BayEUG können durch das pädagogisch-
fachliche Kooperationskonzept der Schulen und 
den Kooperationsvertrag der beteiligten Schulauf-
wandsträger Mittelschulen eingerichtet werden, 
an denen ausschließlich gebundene Ganztagsklas-
sen bestehen . Die Schülerinnen und Schüler, die 
kein ganztägiges Angebot in Anspruch nehmen 
möchten, besuchen in diesem Fall eine andere 
Mittelschule innerhalb des Schulverbundes mit 
Halbtagsunterricht .

2 .1 .3 Gebundene Ganztagszüge können durch den 
Schulaufwandsträger beantragt und nach Maß-
gabe von Nr . 2 .1 .1 und Nr . 2 .1 .2 genehmigt werden

a) an Grundschulen für die Jahrgangsstufen 1 
bis 4 oder nur für die Jahrgangsstufen 1 und 2 
bzw . nur für die Jahrgangsstufen 3 und 4 oder 
gemäß Nr. 2.1.2.6 in jahrgangskombinierter 
Form,

b) an Mittelschulen im Regelfall für die Jahr-
gangsstufen 5 bis 9 oder für die Jahrgangs-
stufen 7 bis 10 bei Mittlere-Reife-Klassen oder 

im Einzelfall für eine geringere Zahl von Jahr-
gangsstufen,

c) an Förderschulen3)

– in der Grundschulstufe jeweils gesondert 
für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 oder nur für 
die Jahrgangsstufen 1 und 2 bzw . nur für die 
Jahrgangsstufen 3 und 4,

– in der Mittelschulstufe für die Jahrgangsstu-
fen 5 bis 9 oder im Einzelfall für eine gerin-
gere Zahl von Jahrgangsstufen

– oder gemäß Nr. 2.1.2.6 in jahrgangskombi-
nierter Form,

d) an Realschulen und an Realschulen zur sonder-
pädagogischen Förderung für die Jahrgangs-
stufen 5 und 6 mit der Möglichkeit einer nach-
folgenden Erweiterung auf die Jahrgangsstufen 
7 bis 10,

e) an Gymnasien für die Jahrgangsstufen 5 und 
6 mit der Möglichkeit einer nachfolgenden 
 Erweiterung auf die Jahrgangsstufen 7 bis 10,

f) an Wirtschaftsschulen und an Wirtschaftsschu-
len zur sonderpädagogischen Förderung in der 
Jahrgangsstufe 7 mit der Möglichkeit einer 
 Erweiterung auf die Jahrgangsstufe 8 .

2.2 Aufbau von gebundenen Ganztagszügen

2 .2 .1 Bei Genehmigung eines gebundenen Ganztagszu-
ges kann in dem Schuljahr, auf das sich die Geneh-
migung bezieht, der Aufbau des Ganztagszuges 
mit der Einrichtung einer gebundenen Ganztags-
klasse beginnen. In jedem weiteren Schuljahr 
kann eine zusätzliche gebundene Ganztagsklasse 
eingerichtet werden, bis der Vollausbau des ge-
bundenen Ganztagszuges mit Ganztagsklassen 
in allen Jahrgangsstufen entsprechend der jewei-
ligen Antragstellung und Genehmigung erreicht 
ist . Im Einzelfall kann das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus genehmigen, dass gebunde-
ne Ganztagsklassen in mehreren Jahrgangsstufen 
gleichzeitig neu eingerichtet werden . Der Aufbau 
des Ganztagszuges durch die Einrichtung einer 
zusätzlichen Ganztagsklasse je Schuljahr bedarf 
keiner erneuten Antragstellung und Genehmigung 
mehr .

2.2.2 Können in einem Schuljahr aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen in einzelnen Jahrgangs-
stufen keine gebundenen Ganztagsklassen einge-
richtet werden, gilt die erteilte Genehmigung des 
Ganztagszuges bis auf Widerruf unverändert fort, 
so dass in den folgenden Schuljahren davon wei-
terhin Gebrauch gemacht werden kann .

2 .2 .3 Die Entscheidung, in welcher Jahrgangsstufe mit 
dem Aufbau des gebundenen Ganztagszuges be-
gonnen wird, wird einvernehmlich von Schullei-
tung und Schulaufwandsträger getroffen . Sie muss 
sich aus dem Antrag ergeben . Die Bestimmungen 
des jeweiligen Antragsverfahrens gemäß Nr. 2.10 
können insoweit Einschränkungen vorsehen .

3) gemäß Nr . 1 .3
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2.3 Personalausstattung und Finanzierung

2 .3 .1 Für nach Nr . 2 .1 genehmigte und eingerichtete 
gebundene Ganztagsangebote werden staatlichen 
Schulen im Rahmen der Personalausstattung durch 
das Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus bzw . durch die Regierungen und Staatlichen 
Schulämter zur Abdeckung des zusätzlichen Perso-
nalaufwandes für gebundene Ganztagsklassen zu-
sätzliche Lehrerwochenstunden zugewiesen . Die 
Zuweisung beträgt je gebundener Ganztagsklasse 
an Grundschulen, Mittelschulen und Förderschu-
len4) zwölf zusätzliche Lehrerwochenstunden und 
je gebundener Ganztagsklasse an Realschulen, 
Gymnasien und Wirtschaftsschulen acht zusätz-
liche Lehrerwochenstunden .

Die zusätzlichen Lehrerwochenstunden sind 
ausschließlich für den Bedarf der gebundenen 
Ganztagsklassen einzusetzen . Sie werden grund-
sätzlich für unterrichtliche, unterrichtsnahe oder 
pädagogisch geleitete Bildungs- und Fördermaß-
nahmen (Angebote zur individuellen schulischen 
Förderung, Intensivierungs-, Übungs-, Differen-
zierungs- und Vertiefungsstunden) eingesetzt . Bei 
solchen Angeboten entspricht eine Lehrerwochen-
stunde einem Einsatz der Lehrkraft im Umfang von  
45 Minuten .

Soweit die jeweilige Schule in ihrem individuellen 
pädagogischen Konzept den Einsatz von Lehrer-
wochenstunden vorsieht, die keine Vor- und Nach-
bereitungszeit erfordern, soll sie dafür eine abwei-
chende Verrechnung dergestalt vorsehen, dass ein 
Einsatz im Umfang von bis zu 90 Minuten einer 
Stunde der Unterrichtspflichtzeit der Lehrkraft 
entspricht .

2 .3 .2 Für nach Nr . 2 .1 genehmigte und eingerichtete 
gebundene Ganztagsangebote wird vom Freistaat 
Bayern daneben ein Budget ausschließlich zur Ab-
deckung des zusätzlichen Personalaufwandes für 
gebundene Ganztagsklassen zur Verfügung ge-
stellt. Es beträgt 6.000 € je gebundener Ganztags-
klasse und Schuljahr und steht für den Abschluss 
von Kooperations- und Einzelverträgen mit dem 
externen Personal bzw . mit externen Kooperations-
partnern gemäß Nr . 2 .4 zur Verfügung . Gebundene 
Ganztagsklassen an Grund- und Förderschulen5) 
erhalten pro gebundener Ganztagsklasse und 
Schuljahr in Jahrgangsstufe 1 zusätzlich 4.500 € 
und in Jahrgangsstufe 2 zusätzlich 3 .000 € . Die 
Bewirtschaftung der Mittel obliegt der zuständigen 
Regierung . Der zusätzliche Sachaufwand für das 
gebundene Ganztagsangebot wird vom Schulauf-
wandsträger getragen .

2 .3 .3 Voraussetzung für die Personalausstattung der 
gebundenen Ganztagsklassen durch zusätzliche 
Lehrerwochenstunden sowie für die Bereitstellung 
des Budgets gemäß Nr . 2 .3 .2 ist, dass der Schul-
aufwandsträger eine Pauschale zur Mitfinanzie-
rung der Personalkosten in Höhe von 5.000 € je 
gebundener Ganztagsklasse und Schuljahr an den 
Freistaat Bayern leistet . Die zuständige Regierung 

4) gemäß Nr . 1 .3
5) gemäß Nr . 1 .3

überwacht die Zahlung der Pauschale . Die Zah-
lung der Pauschale kann nicht durch anrechenbare 
Sach- oder Personalleistungen des Schulaufwands-
trägers ersetzt oder abgegolten werden .

2 .3 .4 Ist der Schulaufwandsträger selbst Kooperations-
partner gemäß Nr. 2.4.2, wird seine Verpflichtung 
zur Mitfinanzierung gemäß Nr. 2.3.3 in der Weise 
berücksichtigt, dass die Pauschale zur Mitfinan-
zierung der Personalkosten in Höhe von 5.000 € je 
gebundener Ganztagsklasse und Schuljahr bereits 
bei der Bereitstellung des Budgets gemäß Nr . 2 .3 .2 
berücksichtigt wird . Der Kooperationsvertrag zwi-
schen dem Freistaat Bayern und dem kommuna-
len Kooperationspartner kann mit Zustimmung 
der Schulleitung zusätzliche Förderangebote für 
Betreuungszeiten nach 16 .00 Uhr, an einem weite-
ren Wochentag oder sonstige besondere Angebote 
vorsehen . Die Kosten für diese zusätzlichen An-
gebote trägt der kommunale Kooperationspartner . 
Die zusätzlichen Förderangebote finden dann als 
schulische Veranstaltung statt .

2 .3 .5 Unberührt bleibt die Möglichkeit, dass der Schul-
aufwandsträger im Rahmen seiner Zuständigkeit 
für die Förderung und Betreuung gemäß § 24 
Abs . 2 SGB VIII oder der Kooperationspartner 
gemäß Nr . 2 .4 .2 über das staatliche gebundene 
Ganztagsangebot zeitlich hinausgehende Förder- 
und Betreuungsangebote vorsieht . Solche zusätz-
lichen Förderangebote finden grundsätzlich nicht 
in staatlicher Trägerschaft und damit außerhalb 
der schulischen und staatlichen Verantwortung 
statt . Schulleitung und Schulaufwandsträger bzw . 
Kooperationspartner sollen ihre Angebote jedoch 
aufeinander abstimmen .

Vereinbart und vergütet der Schulaufwandsträger 
mit einem freien gemeinnützigen Träger im Sinne 
von Nr . 2 .4 .2 als Kooperationspartner ergänzen-
de, über das staatliche Angebot hinausgehende 
Betreuungsangebote, um z . B . Betreuungszeiten 
nach 16 .00 Uhr, an einem weiteren Wochentag oder 
sonstige besondere Angebote anzubieten, können 
diese als schulische Veranstaltung durch- oder fort-
geführt werden, wenn Schulleitung und zuständi-
ge Regierung dem ergänzenden Vertrag zwischen 
Schulaufwandsträger und Kooperationspartner 
zustimmen, die Anforderungen an das für diese 
Angebote eingesetzte Personal den Anforderungen 
gemäß Nr . 2 .4 .1 entsprechen und der Schulleitung 
für diese Angebote ein Weisungsrecht gegenüber 
dem Kooperationspartner eingeräumt wird .

2.4 Externes Personal in gebundenen Ganztagsange-
boten

2 .4 .1 Das in gebundenen Ganztagsangeboten im Rah-
men von Einzelverträgen oder von Kooperations-
verträgen gemäß Nr . 2 .4 .2 eingesetzte externe Per-
sonal muss die Gewähr für einen angemessenen 
Umgang mit den Schülerinnen und Schülern bie-
ten und über die für das jeweilige Bildungs- und 
Betreuungsangebot erforderliche Fachkompetenz 
verfügen . Die Schulleitung legt unter Beachtung 
der allgemeinen Sicherheitsbestimmungen und der 
sonstigen, für Unterricht und Schulbetrieb gelten-
den Rechtsvorschriften die Anforderungen an die 
erforderliche Fachkompetenz fest . Das eingesetzte 
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Personal muss darüber hinaus die Gewähr dafür 
bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung einzutreten und im Rahmen ihrer 
Tätigkeit in den gebundenen Ganztagsangeboten 
die politische, weltanschauliche und religiöse Neu-
tralität zu wahren . Personen, bei denen ein frühe-
res Dienst- oder Arbeitsverhältnis durch den Frei-
staat Bayern, die Bundesrepublik Deutschland, ein 
Land oder eine andere Körperschaft des öffentli-
chen Rechts wegen der Verletzung von dienst- oder 
arbeitsvertraglichen Pflichten beendet wurde, kom-
men für eine Tätigkeit in den gebundenen Ganz-
tagsangeboten nicht in Betracht . Der Schulleitung 
ist vor Aufnahme der Tätigkeit insbesondere ein 
erweitertes Führungszeugnis nach § 30a des Bun-
deszentralregistergesetzes (BZRG) vorzulegen .

2 .4 .2 Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem 
Schulaufwandsträger außerunterrichtliche Bil-
dungs- und Betreuungsangebote einem freien 
gemeinnützigen Träger oder einer Kommune als 
Kooperationspartner übertragen . Hierzu wird auf 
Vorschlag der Schulleitung ein Kooperationsver-
trag zwischen dem freien Träger bzw . der Kommu-
ne und dem Freistaat Bayern, vertreten durch die 
jeweils zuständige Regierung, geschlossen. Hier-
für ist ausschließlich der in der Anlage beigefügte 
Musterkooperationsvertrag zu verwenden .

2 .4 .3 Der freie gemeinnützige Träger oder die Kommu-
ne führt die Bildungs- und Betreuungsangebote 
mit Personal, das durch den freien gemeinnützi-
gen Träger oder die Kommune beschäftigt wird, 
gemäß dem jeweiligen pädagogischen Konzept 
und dem im Kooperationsvertrag vereinbarten 
Leistungsumfang durch . Die Schulleitung ist dem 
Kooperationspartner gegenüber nach Maßgabe des 
Kooperationsvertrages weisungsberechtigt .

2 .4 .4 Kommunale Kooperationspartner können Gemein-
den, Gemeindeverbände, Verwaltungsgemein-
schaften, kommunale Zweckverbände (Schulver-
bände) und Landkreise sein, soweit deren Tätigkeit 
im Rahmen der gebundenen Ganztagsangebote 
nicht auf Gewinnerzielung gerichtet ist . Freie ge-
meinnützige Träger sind sonstige juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts und solche des pri-
vaten Rechts (z . B . eingetragener Verein, Stiftung, 
gemeinnützige GmbH) oder sonstige rechtsfähige 
Organisationen z . B . aus den Bereichen Jugend-
arbeit, Sport, Kultur und Ehrenamt, deren Tätigkeit 
nicht auf Gewinnerzielung gerichtet ist . Anhalts-
punkte für mögliche Kooperationspartner kön-
nen insoweit die zwischen dem Freistaat  Bayern 
und der jeweiligen Organisation geschlossenen 
 Rahmenvereinbarungen und Absichtserklärungen 
geben .

2 .4 .5 Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem 
Schulaufwandsträger ergänzend oder alternativ 
Einzelpersonen für die Bildungs- und Betreuungs-
angebote in den gebundenen Ganztagsklassen ein-
setzen . Hierzu wird auf Vorschlag der Schulleitung 
ein befristetes Beschäftigungs-, Honorar- oder 
Dienstverhältnis zwischen der Einzelperson und 
dem Freistaat Bayern, vertreten durch die jeweils 
zuständige Regierung, begründet . Hierfür sind 
ausschließlich die von der Regierung zur Verfü-

gung gestellten Musterverträge und Formulare 
zu verwenden . Jedes Vertragsverhältnis setzt vor 
Aufnahme der Tätigkeit grundsätzlich eine Befris-
tungsvereinbarung voraus oder enthält grundsätz-
lich eine solche .

2.5 Anmeldung und Teilnahme

2 .5 .1 Die Wahlfreiheit zwischen Halbtagsschule und 
Ganztagsangeboten wird gewährleistet . Die Schü-
lerinnen und Schüler besuchen das Ganztagsange-
bot stets aufgrund einer freiwilligen Entscheidung 
ihrer Erziehungsberechtigten .

2 .5 .2 Die Schülerinnen und Schüler werden durch ihre 
Erziehungsberechtigten jeweils für ein Schuljahr 
vor Beginn des Schuljahres zur verpflichtenden 
Teilnahme an einem gebundenen Ganztagsange-
bot in einer Ganztagsklasse bei der Schulleitung 
angemeldet . Die Anmeldung und die Teilnahme-
verpflichtung beziehen sich auf die gesamte Dauer 
der Bildungs- und Betreuungsangebote von min-
destens vier Wochentagen mit Unterrichts- und 
Betreuungszeiten von grundsätzlich 8 .00 Uhr bis 
16 .00 Uhr . Die Schulleitung kann im Einverneh-
men mit Elternbeirat und Schulforum und im Be-
nehmen mit dem Schulaufwandsträger über diese 
Mindestzeit hinausgehende verbindliche Unter-
richts- und Betreuungszeiten festlegen .

2 .5 .3 Auf den Besuch einer Ganztagsklasse besteht kein 
Rechtsanspruch . Die Aufnahme von Schülerinnen 
und Schülern kann insbesondere aufgrund der je-
weils einschlägigen Bestimmungen zur Klassen-
höchstzahl beschränkt werden . Die Entscheidung 
über die Aufnahme trifft die Schulleitung nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf der Grundlage 
pädagogischer, familiärer und sozialer Gesichts-
punkte . Die für die Aufnahme entscheidungserheb-
lichen Gesichtspunkte und Auswahlkriterien sind 
den Erziehungsberechtigten zu Beginn des An-
meldeverfahrens bekannt zu geben . Ablehnungs-
entscheidungen sind gegenüber den Erziehungs-
berechtigten auf Anfrage unter Berücksichtigung 
des Schutzes personenbezogener Daten anderer 
Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungs-
berechtigten zu begründen .

2 .5 .4 Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Um-
fang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnah-
mepflicht. Es gelten insoweit die Bestimmungen 
der Schulordnungen für den Unterricht bzw . für 
schulische Veranstaltungen sowie für Erkrankun-
gen, Befreiungen, Beurlaubungen und Abmeldun-
gen während des Schuljahres.

2.6	 Aufsichtspflicht

2 .6 .1 Für die Teilnahme an einem gebundenen Ganz-
tagsangebot gelten die jeweiligen Bestimmungen 
der Schulordnungen zur Aufsicht während des Un-
terrichts bzw . bei schulischen Veranstaltungen . Die 
Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Auf-
sichtspflicht über die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler trägt die Schulleitung .

2.6.2 Eine Übertragung der Aufsichtspflicht auf Lehr-
kräfte oder geeignete externe Kräfte ist zulässig . 
Die Verpflichtung der Schulleitung nach Nr. 2.6.1 
bleibt dabei unberührt . Sie ist insbesondere für 
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Auswahl, Instruktion und Kontrolle der Auf-
sichtspersonen verantwortlich und hat durch ent-
sprechende organisatorische Vorkehrungen und 
Anordnungen eine durchgehende Aufsicht durch 
geeignete Kräfte zu gewährleisten . Auch beim 
Einsatz externer Kräfte sind die allgemeinen 
 Sicherheitsbestimmungen und die sonstigen, für 
Unterricht und Schulbetrieb geltenden Rechtsvor-
schriften zu beachten .

2 .6 .3 Bei Bildungs- und Betreuungsangeboten im na-
turwissenschaftlichen und technischen Bereich 
müssen die für den jeweiligen Unterricht einschlä-
gigen Sicherheitsbestimmungen und Bekanntma-
chungen des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus entsprechend berücksich-
tigt werden . In Betracht kommen u . a . die Richt-
linien für die Familien- und Sexualerziehung in 
den bayerischen Schulen, die Richtlinien für die 
AIDS-Prävention an den bayerischen Schulen, 
die Richtlinien zur Suchtprävention an den baye-
rischen Schulen, die Richtlinien für die Umweltbil-
dung an den bayerischen Schulen und das Landes-
programm für die gute gesunde Schule, jeweils in 
der gültigen Fassung .

2 .6 .4 Experimente in den naturwissenschaftlichen Berei-
chen und in Technik, Arbeitslehre, Hauswirtschaft 
und Kunst dürfen nur durchgeführt werden, wenn 
das eingesetzte Personal über die hierfür notwen-
dige Fachkompetenz verfügt und sich nachweisbar 
mit den Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht – 
Naturwissenschaften, Technik/Arbeitslehre, Haus-
wirtschaft, Kunst in der jeweils gültigen Fassung 
vertraut gemacht hat .

2 .6 .5 Bei Bildungs- und Betreuungsangeboten im Be-
reich Sport ist zu beachten, dass eingesetzte Per-
sonen, die nicht die Lehrbefähigung für das Fach 
Sport besitzen, nur eingesetzt werden dürfen, 
wenn sie über eine freiberufliche oder vereinsori-
entierte Qualifikation im Sport verfügen, mit der 
sie zumindest fachlich in der Lage sind, Sport zu 
vermitteln . Hierzu gehören die Diplomausbildung 
Sportwissenschaft, die Ausbildung zur Diplom-
Sportlehrerin/zum Diplom-Sportlehrer, die Aus-
bildung zur Staatlich geprüften Sportlehrerin im 
freien Beruf/zum Staatlich geprüften Sportlehrer 
im freien Beruf sowie die Ausbildung zur Staatlich 
geprüften Gymnastiklehrerin/zum Staatlich ge-
prüften Gymnastiklehrer mit Wahlpflichtfach Sport 
und Freizeit. Personen mit einer dieser Qualifika-
tionen dürfen die in der jeweiligen Ausbildung 
enthaltenen Sportarten vermitteln . Inhaber von 
Fachübungsleiterlizenzen eines Sportfachverban-
des dürfen nur im Bereich der jeweiligen Sport-
art eingesetzt werden . Die Bekanntmachung zur 
Sicherheit im Sportunterricht vom 8 . April 2003 
(KWMBl I S . 202), die Bekanntmachung zur Durch-
führung von Schwimmunterricht an Schulen vom  
1 . April 1996 (KWMBl I S . 192), die Bekanntma-
chung zum Sportunterricht bei erhöhter Ozonkon-
zentration vom 1 . August 1991 (KWMBl I S . 219), 
die Bekanntmachung über Durchführungshinwei-
se zu Schülerfahrten vom 9 . Juli 2010 (KWMBl 
S . 204) und die Bekanntmachung über Sicherheit 
in der Schule und gesetzliche Schülerunfallversi-
cherung vom 11 . Dezember 2002 (KWMBl I 2003 

S . 4), ber . am 6 . Februar 2003 (KWMBl I S . 81), in 
der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend 
zu beachten .

2.7 Kostenfreiheit

2 .7 .1 Gebundene Ganztagsangebote sind für die Dau-
er der verpflichtend vorgesehenen Bildungs- und 
Betreuungszeiten gemäß Nr . 2 .1 .2 .1 von vier 
 Wochentagen jeweils im Zeitraum von 8.00 Uhr 
bis 16 .00 Uhr – mit Ausnahme der Kosten für die 
Mittagsverpflegung – für die Schülerinnen und 
Schüler grundsätzlich kostenfrei .

2 .7 .2 Für zusätzliche Betreuungsangebote nach 
16 .00 Uhr oder für Betreuungsangebote an einem 
weiteren Wochentag können mit den Erziehungs-
berechtigten Entgelte vereinbart werden . Die Ent-
gelte sollen nach Art und Umfang der Inanspruch-
nahme dieses zusätzlichen Angebotes bemessen 
sein und soziale Gesichtspunkte angemessen be-
rücksichtigen .

Soweit für gebundene Ganztagsklassen an Gym-
nasien, die am Schulversuch „Achtjähriges Gym-
nasium in Ganztagsform“ teilgenommen haben, im 
Schuljahr 2010/2011 wegen ihrer besonderen Aus-
gestaltung ein Elternbeitrag erhoben wurde, kann 
dies an diesen Gymnasien beibehalten werden .

2.8	 Mittagsverpflegung

Die Mittagsverpflegung wird im Zusammenwirken 
von Schulaufwandsträger, Schulleitung und gege-
benenfalls einem externen Kooperationspartner or-
ganisiert . Schulleitung und Schulaufwandsträger 
können hierzu in eigener Verantwortung individu-
elle und auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse 
zugeschnittene pädagogische Lösungen entwi-
ckeln . Die Betreuung der Schülerinnen und Schü-
ler während der Mittagszeit ist schulische Aufgabe . 
Für das Mittagessen kann ein Teilnehmerbeitrag 
von den Erziehungsberechtigten erhoben werden . 
Die Schulen wirken daran im erforderlichen Um-
fang mit . Im Einvernehmen kann die Aufgabe auf 
Dritte, z . B . Kooperationspartner, Fördervereine 
oder Caterer übertragen werden .

Für Schülerinnen und Schüler, die das 25 . Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein 
oder berufsbildende Schule besuchen und keine 
Ausbildungsvergütung erhalten, können die Mehr-
aufwendungen für die Teilnahme an der gemein-
schaftlichen Mittagsverpflegung im Rahmen der 
Ganztagsschule auf Antrag bei den Leistungen für 
Bildung und Teilhabe berücksichtigt werden . Die 
Zuständigkeit für diese Leistung liegt bei den Job-
centern bzw . bei den Landkreisen und kreisfreien 
Städten .

2.9 Räumlichkeiten

Für gebundene Ganztagsangebote müssen geeig-
nete Räume in ausreichender Zahl und Größe zur 
Verfügung stehen . Gebundene Ganztagsangebote 
finden grundsätzlich in der Schule statt. Mittags-
verpflegung und außerunterrichtliche Angebote 
können auch in Einrichtungen stattfinden, die sich 
in unmittelbarer Erreichbarkeit zur Schule befin-
den .
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2.10 Antragsverfahren und Genehmigung

2 .10 .1 Der Antrag auf Einrichtung eines gebundenen 
Ganztagsangebotes ist von der Schulleitung vor-
zubereiten und durch den Schulaufwandsträger zu 
stellen . Der Antrag ist bei Grundschulen, Mittel-
schulen, Förderschulen6) und Wirtschaftsschulen 
auf dem Dienstweg bei der zuständigen Regierung, 
bei Realschulen und Gymnasien bei der zuständi-
gen Dienststelle des Ministerialbeauftragten ein-
zureichen . Die Antragstellung erfolgt grundsätz-
lich im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens 
vor Beginn des Schuljahres, in dem der Aufbau 
des Ganztagsangebotes an der jeweiligen Schule 
beginnen soll. Der jeweils geltende Antragster-
min, die einzelnen Antragsbedingungen und die 
einzureichenden Antragsunterlagen werden den 
Schulen zu Beginn des jeweiligen Ausschreibungs-
verfahrens bekannt gegeben .

2 .10 .2 Die Genehmigung des gebundenen Ganztagsan-
gebotes wird durch das Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus erteilt . Ein Rechtsanspruch auf 
Genehmigung besteht nicht . Die Entscheidung 
über die Genehmigung wird bei Einhaltung der 
Genehmigungsvoraussetzungen im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel nach Ermessen des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus ge-
troffen . Die Bereitstellung der zusätzlichen Leh-
rerwochenstunden und Mittel für die gebundenen 
Ganztagsklassen erfolgt durch das Staatsministeri-
um für Unterricht und Kultus bzw . die zuständige 
Regierung .

2 .10 .3 Die Genehmigung kann bei Fehlen oder nach-
träglichem Wegfall der in Nr . 2 .1 genannten Ge-
nehmigungsvoraussetzungen ganz oder teilweise 
widerrufen werden. Die jeweils zuständigen Be-
hörden und Beauftragten der Schulaufsicht sind in 
Ausübung ihrer allgemeinen schulaufsichtlichen 
Befugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder 
durch Vertreter die Durchführung der gebundenen 
Ganztagsangebote vor Ort zu überprüfen .

3. Gebundene Ganztagsangebote an kommunalen 
Schulen und Schulen in freier Trägerschaft

3.1 Zuwendungsvoraussetzungen

3 .1 .1 Die Schulträger von kommunalen Schulen sowie 
von staatlich genehmigten und staatlich aner-
kannten Schulen in freier Trägerschaft können 
staatliche Zuwendungen für den Personalaufwand 
gebundener Ganztagsangebote in Form eines ein-
zelnen Ganztagsklassenzuges (gebundener Ganz-
tagszug) für alle Jahrgangsstufen gemäß Nr . 3 .2 .1 
oder für bestimmte Jahrgangsstufen der Schule 
gemäß Nr . 3 .1 .4 oder für einzelne Ganztagsklassen 
beantragen . Ein Rechtsanspruch besteht insoweit 
nicht . Die Zuwendungen werden im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel und nach Maßgabe 
der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmun-
gen, insbesondere der Art . 23 und Art . 44 BayHO 
und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften, 
gewährt .

6) gemäß Nr . 1 .3

3 .1 .2 Für die Zuwendungen an gebundene Ganztags-
züge an Grundschulen, Mittelschulen und För-
derschulen7) mit Ausnahme der sonstigen allge-
mein bildenden Schulen und Wirtschaftsschulen 
zur sonderpädagogischen Förderung gelten dabei 
die nachfolgenden Bestimmungen . Gebundene 
Ganztagsklassen an Realschulen, Gymnasien 
und Wirtschaftsschulen sowie an sonstigen allge-
mein bildenden Schulen und Wirtschaftsschulen 
zur sonderpädagogischen Förderung werden im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gemäß 
Nr . 3 .1 .4 der Bekanntmachung zu offenen Ganz-
tagsangeboten an Schulen in der jeweils gültigen 
Fassung gefördert . Gleiches gilt für gebundene 
Ganztagsklassen an Mittelschulen, die bereits bis 
einschließlich des Schuljahres 2010/2011 Zuwen-
dungen gemäß Nr . 3 .1 .4 der Bekanntmachung zur 
offenen Ganztagsschule erhalten haben .

3 .1 .3 Voraussetzung einer Zuwendung ist, dass ein ge-
bundenes Ganztagsangebot im Sinne von Nr . 1 .1 
und Nr . 3 .1 .2 Satz 1 vorliegt und folgende Voraus-
setzungen erfüllt sind:

3 .1 .3 .1 Das gebundene Ganztagsangebot gewährleistet 
ein Bildungs- und Betreuungsangebot an mindes-
tens vier Wochentagen mit einer Unterrichts- und 
Betreuungszeit von grundsätzlich 8 .00 Uhr bis 
16 .00 Uhr und beinhaltet eine tägliche Mittagsver-
pflegung. Im begründeten Einzelfall kann die Un-
terrichts- und Betreuungszeit bereits um 15 .30 Uhr 
enden .

3.1.3.2 Das gebundene Ganztagsangebot findet in der 
Verantwortung und unter der Aufsicht der Schul-
leitung statt . Inhalt und Durchführung des gebun-
denen Ganztagsangebotes als einer besonderen 
Angebots- und Organisationsform des schulischen 
Unterrichts entsprechen den für Schulen in privater 
Trägerschaft geltenden allgemeinen schulrechtli-
chen Bestimmungen . Der Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag gemäß Art . 1 BayEUG ist auch im 
Rahmen des gebundenen Ganztagsangebotes zu 
verwirklichen .

3 .1 .3 .3 Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt ein von 
der Schulleitung erarbeitetes pädagogisches Kon-
zept für die ganztägigen Bildungs- und Betreu-
ungsangebote zugrunde . Das pädagogische Kon-
zept soll dabei insbesondere folgende Inhalte und 
Gestaltungselemente berücksichtigen:

– Angebote und Maßnahmen zur individuellen 
schulischen Förderung

– Intensivierungs-, Lern-, Übungs-, Differenzie-
rungs- und Vertiefungseinheiten unter Einbe-
ziehung von Hausaufgaben

– Angebote und Maßnahmen zur Vermittlung und 
Verbesserung sozialer und personaler Kompe-
tenzen

– Förderung individueller Neigungen und Bega-
bungen und Erziehung zu einer sinnvollen Frei-
zeitgestaltung .

Im Rahmen der individuellen Förderung soll be-
darfsgerecht ein besonderer Schwerpunkt auf einer 
nachhaltigen Sprachförderung der Schülerinnen 

7) gemäß Nr . 1 .3
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und Schüler liegen . Daneben kann das pädagogi-
sche Konzept zusätzliche Schwerpunkte entspre-
chend dem jeweiligen Schulprofil sowie den be-
sonderen Möglichkeiten oder Bedürfnissen an der 
jeweiligen Schule und in der jeweiligen Schulart 
enthalten (z . B . Sport, musische, ästhetische und 
künstlerische Bildung, Berufsorientierung, Ge-
sundheitserziehung) .

3 .1 .3 .4 Dem gebundenen Ganztagsangebot liegt als Or-
ganisationsprinzip eine rhythmisierte Tages- und 
Unterrichtsgestaltung zugrunde, die sich aus dem 
pädagogischen Konzept und den jeweiligen Stun-
denplänen der gebundenen Ganztagsklassen erge-
ben muss . Rhythmisierung setzt dabei voraus, dass 
im Rahmen der organisatorischen und räumlichen 
Möglichkeiten an der Schule ein zeitlich ausgewo-
gener Wechsel zwischen Phasen der Anstrengung 
und der Erholung, der Bewegung und der Ruhe, 
der kognitiven und der praktischen Leistungen so-
wie zwischen unterschiedlichen Lehr- und Lernfor-
men und Methoden stattfindet.

Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen für 
gebundene Ganztagsschulen beschrieben sind 
(Bekanntmachung zur Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung an offenen und gebunde-
nen Ganztagsschulen vom 9 . August 2012 (KWMBl 
S . 253)), sind einzuhalten .

3 .1 .4 Zuwendungen für gebundene Ganztagsangebote 
können durch den Schulträger beantragt und nach 
Maßgabe von Nr . 3 .1 .1 und Nr . 3 .1 .3 bewilligt  wer-
den

a) an Grundschulen, die in Gliederung und Auf-
bau der Bestimmung des Art . 7 Abs . 2 Satz 1 
BayEUG entsprechen, für die Jahrgangsstufen 
1 bis 4 oder nur für die Jahrgangsstufen 1 und 2 
bzw . nur für die Jahrgangsstufen 3 und 4 sowie 
in jahrgangskombinierter Form,

b) an Mittelschulen, die in Gliederung und Auf-
bau der Bestimmung des Art . 7a Abs . 2 Satz 1 
BayEUG entsprechen, im Regelfall für die Jahr-
gangsstufen 5 bis 9 oder für die Jahrgangsstu-
fen 7 bis 10 bei Mittlere-Reife-Klassen oder im 
Einzelfall für eine geringere Zahl von Jahr-
gangsstufen,

c) an Förderschulen8) in Form gebundener Ganz-
tagszüge

– in der Grundschulstufe jeweils gesondert 
für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 oder nur für 
die Jahrgangsstufen 1 und 2 bzw . nur für die 
Jahrgangsstufen 3 und 4,

– in der Mittelschulstufe für die Jahrgangsstu-
fen 5 bis 9 oder im Einzelfall für eine gerin-
gere Zahl von Jahrgangsstufen

– oder in jahrgangskombinierter Form.

3 .1 .5 Im Übrigen liegen die Organisation und inhaltliche 
Ausgestaltung des gebundenen Ganztagsangebo-
tes sowie der Abschluss von Kooperationsverträgen 
oder von Beschäftigungsverhältnissen mit Einzel-
kräften in der Verantwortung der Schulleitung und 
des Schulträgers . Der Schulträger kann im Ein-

8) gemäß Nr . 3 .1 .2

zelfall auch eine Zuwendung für ein von Nr . 3 .1 .4 
 abweichendes Ganztagsangebot beantragen .

3.2 Aufbau von gebundenen Ganztagszügen

3 .2 .1 Bei einer Bewilligung von Zuwendungen für einen 
gebundenen Ganztagszug kann in dem Schuljahr, 
auf das sich die Bewilligung bezieht, der Aufbau 
des Ganztagszuges mit der Zuwendung für eine 
gebundene Ganztagsklasse beginnen. In jedem 
weiteren Schuljahr kann für eine zusätzliche ge-
bundene Ganztagsklasse eine Zuwendung ge-
währt werden, bis der Vollausbau des gebundenen 
Ganztagszuges mit Ganztagsklassen in allen Jahr-
gangsstufen bzw . des im Einzelfall beantragten 
und bewilligten Ganztagsangebotes erreicht ist . 
Im Einzelfall kann das Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus genehmigen, dass gebundene 
Ganztagsklassen in mehreren Jahrgangsstufen 
gleichzeitig neu in die staatliche Zuwendung ein-
bezogen werden . Der Aufbau des Ganztagszuges 
durch die Gewährung einer Zuwendung für eine 
zusätzliche Ganztagsklasse je Schuljahr bedarf 
keiner erneuten Antragstellung und Bewilligung 
mehr .

3.2.2 Können in einem Schuljahr aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen in einzelnen Jahrgangs-
stufen keine gebundenen Ganztagsklassen ein-
gerichtet werden, gilt die erteilte Bewilligung des 
Ganztagszuges bis auf Widerruf unverändert fort, 
so dass in den folgenden Schuljahren davon wei-
terhin Gebrauch gemacht werden kann .

3 .2 .3 Die Entscheidung, in welcher Jahrgangsstufe mit 
dem Aufbau des gebundenen Ganztagszuges be-
gonnen wird, wird von Schulleitung und Schul-
träger getroffen. Sie muss sich aus dem jeweiligen 
Antrag ergeben .

3.3 Personalausstattung und Finanzierung

3 .3 .1 Für nach Nr . 3 .1 .1, Nr . 3 .1 .3 und Nr . 3 .1 .4 bewilligte 
und eingerichtete gebundene Ganztagsangebote 
werden staatlich genehmigten Grundschulen und 
staatlich genehmigten Mittelschulen sowie den 
vorgenannten Förderschulen in freier Träger-
schaft im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmit-
tel staatliche Zuwendungen zur Abdeckung des 
zusätzlichen Personalaufwandes in Form eines 
Festbetrages gewährt. Dieser beträgt je gebunde-
ner Ganztagsklasse und Schuljahr an

Grundschulen 21.500 €

Mittelschulen 21.500 €

Förderschulen9) 25.000 €

Gebundene Ganztagsklassen an Grund- und För-
derschulen erhalten pro gebundener Ganztagsklas-
se und Schuljahr in Jahrgangsstufe 1 zusätzlich 
4.500 € und in Jahrgangsstufe 2 zusätzlich 3.000 €. 
Die Zuwendungen sind ausschließlich zur Abde-
ckung des zusätzlichen Personalaufwandes für die 
gebundenen Ganztagsklassen einzusetzen . Die 
zweckentsprechende Mittelverwendung ist ge-
genüber der Bewilligungsbehörde nachzuweisen .

9) gemäß Nr . 3 .1 .2
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Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Stellen  
und Mittel werden für nach Nr . 3 .1 .1, Nr . 3 .1 .3 
und Nr . 3 .1 .4 bewilligte und eingerichtete gebun-
dene Ganztagsangebote an staatlich anerkannten 
Grundschulen, an staatlich anerkannten Mittel-
schulen sowie an staatlich anerkannten Förder-
schulen10) durch das Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus bzw . durch die Regierungen 
und Staatlichen Schulämter zur Abdeckung des 
zusätzlichen Personalaufwandes anstelle der Zu-
wendung nach Nr . 3 .3 .1 grundsätzlich zusätzliche 
Lehrerwochenstunden durch Zuordnung staatli-
cher Lehrkräfte bzw . Förderlehrer im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen sowie eine staatliche 
Zuwendung in Form eines Festbetrages gemäß 
Nr . 3 .4 .3 zugewiesen werden . Die Zuweisung in 
Form von Lehrerwochenstunden beträgt je ge-
bundener Ganztagsklasse an Grundschulen, Mit-
telschulen und Förderschulen11) zwölf zusätzliche 
Lehrerwochenstunden .

Die zusätzlichen Lehrerwochenstunden sind 
ausschließlich für den Bedarf der gebundenen 
Ganztagsklassen einzusetzen . Sie werden grund-
sätzlich für unterrichtliche, unterrichtsnahe oder 
pädagogisch geleitete Bildungs- und Fördermaß-
nahmen (Angebote zur individuellen schulischen 
Förderung, Intensivierungs-, Übungs-, Differen-
zierungs- und Vertiefungsstunden) eingesetzt . Bei 
solchen Angeboten entspricht eine Lehrerwochen-
stunde einem Einsatz der Lehrkraft im Umfang von  
45 Minuten .

Soweit die jeweilige Schule in ihrem individuellen 
pädagogischen Konzept den Einsatz von Lehrer-
wochenstunden vorsieht, die keine Vor- und Nach-
bereitungszeit erfordern, soll sie dafür eine abwei-
chende Verrechnung dergestalt vorsehen, dass ein 
Einsatz im Umfang von bis zu 90 Minuten einer 
Stunde der Unterrichtspflichtzeit der Lehrkraft 
entspricht .

3 .3 .2 Für die Zuordnung der staatlichen Lehrkräfte 
bzw . Förderlehrer sind Art . 31 Abs . 5 bzw . Art . 33  
Abs. 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgeset-
zes (BaySchFG) entsprechend anzuwenden . Dane-
ben wird im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel eine staatliche Zuwendung in Form eines 
Festbetrages gewährt. Dieser beträgt 1.000 € je ge-
bundener Ganztagsklasse und Schuljahr. Gebun-
dene Ganztagsklassen an Grund- und Förderschu-
len12) erhalten pro gebundener Ganztagsklasse und 
Schuljahr in Jahrgangsstufe 1 zusätzlich 4.500 € 
und in Jahrgangsstufe 2 zusätzlich 3 .000 € . Die 
Zuwendung ist ausschließlich zur Abdeckung des 
zusätzlichen Personalaufwandes für die gebunde-
nen Ganztagsklassen einzusetzen . Die zweckent-
sprechende Mittelverwendung ist gegenüber der 
Bewilligungsbehörde nachzuweisen .

3.3.3 Bei der Bemessung der Festbetragsfinanzierung 
nach Nr . 3 .3 .1 und Nr . 3 .3 .3 ist bereits ein Eigen-

beitrag des jeweiligen Schulträgers zum Personal-
aufwand in Höhe von 5.000 € je gebundener Ganz-
tagsklasse und Schuljahr berücksichtigt.

3.4 Personal in gebundenen Ganztagsangeboten

Die gebundenen Ganztagsangebote müssen von 
einer Lehrkraft oder sonstigen pädagogischen 
Fachkraft (z . B . Erzieher, Sozialpädagoge) geleitet 
werden . Der Schulträger hat dafür Sorge zu tragen, 
dass das in den gebundenen Ganztagsklassen ein-
gesetzte Personal die Gewähr für einen angemes-
senen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern 
bietet und über die persönliche Eignung sowie die 
für das jeweilige Bildungs- und Betreuungsangebot 
erforderliche pädagogische und fachliche Kompe-
tenz verfügt . Die Bestimmungen zur Vorlage  eines 
erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a BZRG 
sind zu beachten . Im Übrigen entscheiden Schul-
leitung und Schulträger nach dem jeweiligen päda-
gogischen Konzept über die Anforderungen an die 
Qualifikation des eingesetzten Personals.

3.5 Anmeldung und Teilnahme

3 .5 .1 Die Schülerinnen und Schüler werden durch 
ihre Erziehungsberechtigten mindestens jeweils 
für ein Schuljahr vor Beginn des Schuljahres zur 
verpflichtenden Teilnahme an einem gebundenen 
Ganztagsangebot in einer Ganztagsklasse ange-
meldet . Die Anmeldung und die Teilnahmever-
pflichtung beziehen sich auf die gesamte Dauer 
der Bildungs- und Betreuungsangebote von min-
destens vier Wochentagen mit Unterrichts- und 
Betreuungszeiten von grundsätzlich 8 .00 Uhr bis 
16 .00 Uhr . Schulträger und Schulleitung können 
über diese Mindestzeit hinausgehende verbindli-
che Unterrichts- und Betreuungszeiten festlegen .

3 .5 .2 Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Um-
fang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnah-
mepflicht.

3.6 Teilnehmerbeitrag

Für gebundene Ganztagsangebote können an 
Schulen in freier Trägerschaft Teilnehmerbeiträge 
von den Erziehungsberechtigten erhoben werden . 
Die Teilnehmerbeiträge sollen nach Art und Um-
fang der Inanspruchnahme der Angebote bemes-
sen und nach sozialen Gesichtspunkten gestaffelt 
sein .

3.7 Räumlichkeiten

Für gebundene Ganztagsangebote müssen geeig-
nete Räume in ausreichender Zahl und Größe zur 
Verfügung stehen . Gebundene Ganztagsangebote 
finden grundsätzlich in der Schule oder in Einrich-
tungen statt, die sich in unmittelbarer Erreichbar-
keit zur Schule befinden.

3.8 Antragsverfahren und Bewilligung

3 .8 .1 Der Antrag auf Zuwendung für ein gebundenes 
Ganztagsangebot ist von der Schulleitung vorzu-
bereiten und durch den Schulträger zu stellen . Der 
Antrag ist auf dem Dienstweg bei der zuständigen 
Regierung einzureichen . Die Antragstellung er-
folgt grundsätzlich im Rahmen eines Ausschrei-
bungsverfahrens vor Beginn des Schuljahres, in 

10) gemäß Nr . 3 .1 .2
11) gemäß Nr . 3 .1 .2
12) gemäß Nr . 3 .1 .2



KWMBl Nr. 15/2013 247

dem die Zuwendung für das Ganztagsangebot an 
der jeweiligen Schule beginnen soll. Der jeweils 
geltende Antragstermin, die einzelnen Antragsbe-
dingungen und die einzureichenden Antragsunter-
lagen werden den Schulen zu Beginn des jeweili-
gen Ausschreibungsverfahrens bekannt gegeben .

3 .8 .2 Die Bewilligung der Zuwendungen für das gebun-
dene Ganztagsangebot wird durch das Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus erteilt . Sie er-
setzt nicht die erforderliche Genehmigung gemäß 
Art . 92 bzw . Art . 99 BayEUG . Ein Rechtsanspruch 
auf Bewilligung einer staatlichen Zuwendung be-
steht nicht . Die Entscheidung über die Zuwendung 
wird bei Einhaltung der Zuwendungsvorausset-
zungen im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel nach Ermessen des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus getroffen . Die Bereitstellung 
der zusätzlichen Lehrerwochenstunden und Mittel 
für die gebundenen Ganztagsklassen erfolgt durch 
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
bzw . die zuständige Regierung .

3 .8 .3 Die Bewilligung kann bei Fehlen oder nachträg-
lichem Wegfall der in Nr . 3 .1 genannten Zuwen-
dungsvoraussetzungen ganz oder teilweise wider-
rufen werden. Die jeweils zuständigen Behörden 
und Beauftragten der Schulaufsicht sind in Aus-
übung ihrer allgemeinen schulaufsichtlichen Be-
fugnisse insbesondere berechtigt, selbst oder durch 
Vertreter die Durchführung der gebundenen Ganz-
tagsangebote vor Ort zu überprüfen .

4. Schlussbestimmungen

4.1 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 
1. August 2013 in Kraft. Mit Ablauf des 31. Juli 2013 
tritt die Bekanntmachung des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus zu gebundenen Ganz-
tagsangeboten an Schulen vom 1 . August 2011 
(KWMBl S . 240) außer Kraft .

4.2 Anlage

Der in Nr . 2 .4 .2 genannte Musterkooperations-
vertrag ist nicht im Amtsblatt veröffentlicht . Er 
ist auf der Homepage des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus unter dem Pfad http://www .
km .bayern .de/ministerium/schule-und-ausbildung/
ganztagsschule .html verfügbar .

Dr . Peter Mü l l e r  
Ministerialdirektor

2230 .1 .1 .1 .2 .4-UK

Offene Ganztagsangebote an Schulen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus

vom 8. Juli 2013 Az.: III.5-5 O 4207-6a.70 201

Für eine ganztägige schulische Bildung, Förderung und 
Betreuung der Schülerinnen und Schüler können gemäß 
Art . 6 Abs . 5 Satz 2 des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) offene Ganz-
tagsangebote an Schulen in klassen- und jahrgangsüber-
greifender Form eingerichtet werden . Die Einrichtung 
und die Ausstattung zur Deckung des zusätzlichen Perso-
nalaufwandes erfolgen auf Antrag des jeweiligen Schul-
aufwandträgers durch den Freistaat Bayern im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel und nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen .

Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem 
 Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bzw . der Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) bleiben unberührt . Die 
Planungen zur Einrichtung offener Ganztagsangebote 
an öffentlichen Schulen erfolgen im Benehmen mit den 
 Trägern der öffentlichen Jugendhilfe .

An staatlichen Schulen ist der Freistaat Bayern Träger der 
offenen Ganztagsangebote .

An kommunalen Schulen und Schulen in freier Träger-
schaft gewährt der Freistaat Bayern zur Deckung des 
zusätzlichen Personalaufwandes für offene Ganztagsan-
gebote im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zu-
wendungen nach Maßgabe dieser Bekanntmachung und 
der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere der Art . 23 und Art . 44 der Bayerischen 
Haushaltsordnung (BayHO) und den dazu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften, im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel . Träger dieser offenen Ganztagsange-
bote ist grundsätzlich der jeweilige kommunale oder freie 
Schulträger .

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus erlässt 
hierzu im Einzelnen folgende Bestimmungen:

1. Begriffsbestimmung und Geltungsbereich

1 .1 Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser Be-
kanntmachung setzt voraus, dass an mindestens 
vier Wochentagen ein ganztägiges Angebot für 
die Schülerinnen und Schüler bereit gestellt wird, 
das wöchentlich mindestens zwölf Stunden um-
fasst, dass an allen Tagen des Ganztagsschulbe-
triebes für die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schülern ein Mittagessen bereit gestellt wird und 
dass die Bildungs- und Betreuungsangebote un-
ter der Aufsicht und Verantwortung der Schullei-
tung  organisiert und durchgeführt werden (Art . 57 
Abs . 2 BayEUG) und in einem konzeptionellen Zu-
sammenhang mit dem Unterricht stehen .

1 .2 Das offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges 
schulisches Angebot dar, an dem Schülerinnen und 
Schüler nach Anmeldung durch ihre Erziehungs-
berechtigten im Anschluss an den Vormittagsun-
terricht teilnehmen können . Die Förderung und 
Betreuung kann in klassen- und jahrgangsstufen-
übergreifenden Gruppen stattfinden.

http://www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/ganztagsschule.html
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1 .3 Das offene Ganztagsangebot wird an staatlichen 
Schulen als schulische Veranstaltung genehmigt 
und organisiert .

1 .4 Kinderhorte und sonstige Kindertageseinrichtun-
gen im Sinne des Bayerischen Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) sind keine 
offenen Ganztagsangebote im Sinne dieser Be-
kanntmachung .

1 .5 Ein offenes Ganztagsangebot kann auch an Heim-
schulen oder Schülerheimen in privater oder kom-
munaler Trägerschaft gemäß Art . 106 BayEUG 
eingerichtet werden, wenn diese auch für externe 
Schülerinnen und Schüler offenstehen .

1 .6 Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser 
 Bekanntmachung kann an
– Mittelschulen,
– Sonderpädagogischen Förderzentren  

(Mittelschulstufe),
– Förderzentren, Förderschwerpunkt Lernen 

(Mittelschulstufe),
– Realschulen,
– Wirtschaftsschulen und
– Gymnasien

eingerichtet werden .

Ein offenes Ganztagsangebot im Sinne dieser 
 Bekanntmachung kann auch an

– sonstigen Förderzentren (Mittelschulstufe) mit 
Ausnahme des Förderschwerpunkts geistige 
Entwicklung sowie

– sonstigen allgemein bildenden Schulen (ab 
Jahrgangsstufe 5) und Wirtschaftsschulen zur 
 sonderpädagogischen Förderung

ergänzend zu Maßnahmen in Einrichtungen der 
Jugendhilfe nach dem SGB VIII oder des überört-
lichen Sozialhilfeträgers nach dem SGB XII einge-
richtet werden . Angebote der Heilpädagogischen 
Tagesstätten sollen nicht durch offene Ganztagsan-
gebote ersetzt werden1) .

1 .7 Das offene Ganztagsangebot stellt grundsätzlich 
und vorrangig ein Angebot für Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 dar . Für die 
Betreuung von Schülerinnen und Schülern der 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 stehen neben den Kinder-
tageseinrichtungen grundsätzlich die Angebote 
der Mittagsbetreuung und verlängerten Mittags-
betreuung zur Verfügung . In begründeten Aus-
nahmefällen können Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 1 bis 4 in offene Ganztagsan-
gebote an Mittelschulen, Sonderpädagogischen 
Förderzentren (Mittelschulstufe) und Förderzent-
ren (Mittelschulstufe) aufgenommen werden, wenn 
für diese kein anderes erreichbares Angebot der 
Tagesbetreuung (verlängerte Mittagsbetreuung, 
Kinderhorte und sonstige Kindertageseinrichtun-

gen im Sinne des BayKiBiG) vorhanden ist oder 
eingerichtet werden kann und die pädagogische 
Konzeption eine bedarfsgerechte Förderung dieser 
Schülerinnen und Schüler gewährleistet . Die Auf-
nahme bedarf der Genehmigung durch das Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus . Ein Antrag 
auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist 
nach dem in der ANLAGE 1 beiliegenden Muster 
vom Schulaufwandsträger zu stellen und mit einer 
Stellungnahme der Schulleitung über die zustän-
dige Regierung einzureichen .

1 .8 Offene Ganztagsangebote können im Einverneh-
men der beteiligten Schulleiter und Schul auf-
wands träger auch Schülerinnen und Schüler ver-
schiedener Schulen und Schularten im Sinne von 
Nr . 1 .6 und 1 .7 aufnehmen . Die Schulleitung des 
aufnehmenden offenen Ganztagsangebotes über-
nimmt damit in der Zeit der Teilnahme der Schüle-
rinnen und Schüler an dem offenen Ganztagsange-
bot die Verantwortung und Aufsicht (Art . 57 Abs . 2 
BayEUG) für alle bei ihr angemeldeten Schülerin-
nen und Schüler . Ihre Stellung als Schülerin und 
Schüler der abgebenden Schule bleibt hiervon 
 jedoch unberührt.

2. Offene Ganztagsangebote an staatlichen Schulen

2.1 Genehmigungsvoraussetzungen

2 .1 .1 Offene Ganztagsangebote werden auf Antrag des 
Schulaufwandsträgers jeweils für ein Schuljahr 
 genehmigt . Ein Rechtsanspruch auf Genehmi-
gung besteht nicht . Die Genehmigung erfolgt im 
 Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel .

2 .1 .2 Voraussetzung der Genehmigung ist, dass ein 
 offenes Ganztagsangebot im Sinne der Nr . 1 vor-
liegt und folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

2 .1 .2 .1 Das offene Ganztagsangebot bietet Bildungs- und 
Betreuungsangebote grundsätzlich im Anschluss 
an den Vormittagsunterricht an mindestens vier 
Wochentagen mit wöchentlich mindestens zwölf 
Stunden an . Grundsätzlich ist eine Betreuung bis 
mindestens 16 .00 Uhr zu gewährleisten .

2 .1 .2 .2 Das offene Ganztagsangebot bietet einen verbind-
lichen Leistungskatalog, der mindestens das An-
gebot einer täglichen Mittagsverpflegung, einer 
verlässlichen Hausaufgabenbetreuung sowie ver-
schiedenartiger Freizeitangebote umfassen muss . 
Nach Möglichkeit soll das Angebot durch zusätz-
liche Lernhilfen und Förderangebote ergänzt wer-
den .

2.1.2.3 Das offene Ganztagsangebot findet in der Verant-
wortung und unter der Aufsicht der Schulleitung 
statt .

2 .1 .2 .4 Dem offenen Ganztagsangebot liegt ein von der 
Schulleitung und dem Kooperationspartner gemäß 
Nr . 2 .2 .2 im Benehmen mit Elternbeirat und Schul-
forum erarbeitetes pädagogisches Konzept für die 
Bildungs- und Betreuungsangebote zugrunde . Da-
bei ist eine möglichst enge Abstimmung zwischen 
Vormittags- und Nachmittagsangebot anzustreben . 
Der Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Art . 1 
BayEUG ist dabei auch im Rahmen des offenen 
Ganztagsangebotes zu verwirklichen .

1) Die bewährten Modelle eines offenen Ganztagsangebots mit Beteili-
gung der Jugendhilfe an Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung können auch künftig fortgeführt 
werden . Sie sehen einen Beitrag der Jugendhilfe zur Finanzierung des 
Ganztagsangebots in Höhe von 20.000 € pro Gruppe und Schuljahr bei 
staatlichen Schulen und von 25.000 € pro Gruppe und Schuljahr bei 
Schulen in freier Trägerschaft vor . Auch die Einrichtung neuer Standorte 
mit einer solchen Beteiligung der Jugendhilfe ist weiterhin möglich .
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2 .1 .2 .5 Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen 
für offene Ganztagsschulen beschrieben sind 
 (Bekanntmachung zur Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung an offenen und gebunde-
nen Ganztagsschulen vom 9 . August 2012 (KWMBl 
S . 253)), sind einzuhalten .

2 .1 .2 .6 Das offene Ganztagsangebot erreicht die Mindest-
teilnehmerzahl im Sinne von Nr . 2 .5 .1 .

2.1.2.7 Der Schulaufwandsträger verpflichtet sich zur 
Übernahme des durch die Einrichtung und den Be-
trieb des offenen Ganztagsangebotes anfallenden 
zusätzlichen Sachaufwandes und zur Mitfinanzie-
rung des Personalaufwandes gemäß Nr . 2 .3 .4 .

2.2 Personal

2 .2 .1 Das in offenen Ganztagsangeboten eingesetzte 
Personal muss die Gewähr für einen angemesse-
nen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern 
bieten und über die für das jeweilige Bildungs- und 
Betreuungsangebot erforderliche Fachkompetenz 
verfügen . Die Schulleitung legt unter Beachtung 
der Nr . 2 .6 .3 bis 2 .6 .5 die Anforderungen an die 
erforderliche Fachkompetenz fest . Das eingesetzte 
Personal muss darüber hinaus die Gewähr dafür 
bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung einzutreten und im Rahmen ihrer 
Tätigkeit in den offenen Ganztagsangeboten die 
politische, weltanschauliche und religiöse Neutra-
lität zu wahren . Personen, bei denen ein früheres 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis durch den Freistaat 
Bayern, ein anderes Land der Bundesrepublik, den 
Bund oder eine andere Körperschaft des öffentli-
chen Rechts wegen der Verletzung von dienst- oder 
arbeitsvertraglichen Pflichten beendet wurde, kom-
men für eine Tätigkeit in den offenen Ganztagsan-
geboten nicht in Betracht . Der Schulleitung ist vor 
Aufnahme der Tätigkeit insbesondere ein erweiter-
tes Führungszeugnis nach § 30a des Bundeszent-
ralregistergesetzes (BZRG) vorzulegen .

2 .2 .2 Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem 
Schulaufwandsträger die Durchführung der Bil-
dungs- und Betreuungsangebote in den offenen 
Ganztagsangeboten ganz oder teilweise einem frei-
en gemeinnützigen Träger oder einer Kommune als 
Kooperationspartner übertragen . Hierzu wird auf 
Vorschlag der Schulleitung ein Kooperationsver-
trag zwischen dem freien Träger bzw . der Kommu-
ne und dem Freistaat Bayern, vertreten durch die 
jeweils zuständige Regierung, geschlossen. Hier-
für ist der in ANLAGE 2 beigefügte Mustervertrag 
zu verwenden. Für jedes offene Ganztagsangebot 
soll in der Regel ein Kooperationsvertrag abge-
schlossen werden .

2 .2 .3 Der freie gemeinnützige Träger oder die Kommune 
führt die Betreuungs- und  Bildungsangebote mit 
eigenem Personal gemäß dem jeweiligen pädago-
gischen Konzept und dem im Kooperationsver-
trag vereinbarten Leistungsumfang durch . Die 
Bildungs- und Betreuungsangebote des Koope-
rationspartners müssen von einer Lehrkraft oder 
sonstigen pädagogischen Fachkraft (z . B . Erzieher, 
Sozialpädagoge) als zentralem Ansprechpartner 
der Schulleitung geleitet werden . Die Schullei-
tung ist dem Kooperationspartner gegenüber nach 

 Maßgabe des Kooperationsvertrages weisungsbe-
rechtigt .

2 .2 .4 Kommunale Kooperationspartner können Gemein-
den, Gemeindeverbände, Verwaltungsgemein-
schaften, kommunale Zweckverbände (Schulver-
bände) und Landkreise sein, soweit deren Tätigkeit 
im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes nicht 
auf Gewinnerzielung gerichtet ist . Freie gemein-
nützige Träger sind sonstige juristische Personen 
des öffentlichen Rechts und solche des priva-
ten Rechts (z . B . eingetragener Verein, Stiftung, 
 gemeinnützige GmbH) oder sonstige rechtsfähige 
Organisationen z . B . aus den Bereichen Jugendar-
beit, Sport, Kultur und Ehrenamt, deren Tätigkeit 
nicht auf Gewinnerzielung gerichtet ist . Anhalts-
punkte für mögliche Kooperationspartner kön-
nen insoweit die zwischen dem Freistaat Bayern 
und der jeweiligen Organisation geschlossenen 
 Rahmenvereinbarungen und Absichtserklärungen 
geben .

2 .2 .5 Die Schulleitung kann im Benehmen mit dem 
Schulaufwandsträger und in Abstimmung mit dem 
Kooperationspartner auch Einzelpersonen für Bil-
dungs- und Betreuungsangebote in den  offenen 
Ganztagsangeboten einsetzen . Hierzu wird auf 
Vorschlag der Schulleitung ein befristetes Beschäf-
tigungs-, Honorar- oder Dienstverhältnis zwischen 
der Einzelperson und dem Freistaat Bayern, ver-
treten durch die jeweils zuständige Regierung, 
begründet . Hierfür sind ausschließlich die von 
der Regierung zur Verfügung gestellten Muster-
verträge und Formulare zu verwenden . Jedes Ver-
tragsverhältnis setzt vor Aufnahme der Tätigkeit 
zwingend eine Befristungsvereinbarung voraus 
oder muss eine solche enthalten .

2.3 Budget

2 .3 .1 Mit Genehmigung des offenen Ganztagsangebo-
tes stellt der Freistaat Bayern für jede nach Maß-
gabe der Nr . 2 .5 gebildete Gruppe ein Budget für 
den Personalaufwand zur Verfügung . Das Budget 
je Gruppe und Schuljahr beträgt für die offenen 
Ganztagsangebote an

Mittelschulen 26.500 €

Förderschulen2) 30.000 €

Realschulen, Wirtschaftsschulen, 
Gymnasien

23.000 €

2 .3 .2 Das Budget wird ausschließlich für den Personal-
aufwand für die genehmigten Bildungs- und Be-
treuungsangebote im Rahmen der offenen Ganz-
tagsangebote gemäß Nr . 2 .1 .2 gewährt . Es steht für 
den Abschluss von Kooperations- und Einzelverträ-
gen gemäß Nr . 2 .2 zur Verfügung . Die Bewirtschaf-
tung der Mittel obliegt der zuständigen Regierung . 
Der notwendige zusätzliche Sachaufwand für die 
offenen Ganztagsangebote wird vom Schulauf-
wandsträger der Schule getragen .

2 .3 .3 Nach Verfügbarkeit und pädagogischem Konzept 
kann die Schulleitung auch Lehrerwochenstun-
den – insbesondere für die Hausaufgabenbetreu-

2) gemäß Nr . 1 .6
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ung – in die Bildungs- und Betreuungsangebote 
der  offenen Ganztagsangebote einbringen . Die 
Zahl der eingebrachten Lehrerwochenstunden 
ist bei der Antragstellung anzugeben . Das Bud-
get je Gruppe verringert sich um den Gegenwert 
dieser Lehrerwochenstunden (bei Mittelschulen 
um 1.708 €, bei Förderschulen3) um 2 .000 € und 
bei  Realschulen, Wirtschaftsschulen und Gymna-
sien um 2.125 € je Lehrerwochenstunde). Dabei 
entspricht ein Einsatz für Betreuungsangebote in 
den offenen Ganztagsangeboten im Umfang von 
90 Minuten einer Stunde der Unterrichtspflichtzeit 
der Lehrkraft .

2 .3 .4 Voraussetzung für die Bereitstellung des Budgets 
je Gruppe gemäß Nr. 2.3.1 ist, dass der Schulauf-
wandsträger eine Pauschale zur Mitfinanzierung 
der Betreuungskosten in Höhe von 5.000 € je 
 Gruppe und Schuljahr an den Freistaat leistet. Die 
zuständige Regierung überwacht die Zahlung der 
Pauschale . Die Zahlung der Pauschale kann nicht 
durch anrechenbare Sach- oder Personalleistungen 
des Schulaufwandsträgers ersetzt oder abgegolten 
werden .

2 .3 .5 Unberührt bleibt die Möglichkeit, dass der Schul-
aufwandsträger im Rahmen seiner Zuständigkeit 
für die Förderung gemäß § 24 Abs . 2 SGB VIII 
oder der Kooperationspartner über das staatliche 
Angebot hinausgehende Förderangebote vorse-
hen. Solche zusätzlichen Förderangebote finden 
grundsätzlich nicht in staatlicher Trägerschaft und 
damit außerhalb der schulischen und staatlichen 
Verantwortung statt . Schulleitung und Schulauf-
wandsträger bzw . Kooperationspartner sollen ihre 
Angebote jedoch aufeinander abstimmen.

Vereinbart und vergütet der Schulaufwandsträger 
mit einem freien gemeinnützigen Träger im Sinne 
von Nr . 2 .2 .4 als Kooperationspartner ergänzen-
de, über das staatliche Angebot hinausgehende 
Betreuungsangebote, um z . B . Betreuungszeiten 
nach 16 .00 Uhr, an einem weiteren Wochentag oder 
sonstige besondere Angebote anzubieten, können 
diese als schulische Veranstaltung durch- oder fort-
geführt werden, wenn Schulleitung und zuständi-
ge Regierung dem ergänzenden Vertrag zwischen 
Schulaufwandsträger und Kooperationspartner 
zustimmen, die Anforderungen an das für diese 
Angebote eingesetzte Personal den Anforderungen 
gemäß Nr . 2 .2 .1 entsprechen und der Schulleitung 
für diese Angebote ein Weisungsrecht gegenüber 
dem Kooperationspartner eingeräumt wird .

2 .3 .6 Ist der Schulaufwandsträger selbst Kooperations-
partner gemäß Nr. 2.2.2, wird seine Verpflichtung 
zur Mitfinanzierung gemäß Nr. 2.3.4 in der Weise 
berücksichtigt, dass die Pauschale zur Mitfinanzie-
rung der Personalkosten für die Betreuung in Höhe 
von 5.000 € je Gruppe und Schuljahr bereits bei der 
Bereitstellung des Budgets gemäß Nr . 2 .3 .1 berück-
sichtigt wird . Der Kooperationsvertrag zwischen 
dem Freistaat Bayern und dem kommunalen Ko-
operationspartner kann zusätzliche Förderangebo-
te für Betreuungszeiten nach 16 .00 Uhr, an  einem 
weiteren Wochentag oder sonstige besondere An-

gebote vorsehen . Die Kosten für diese zusätzlichen 
Angebote trägt der kommunale Kooperationspart-
ner. Die zusätzlichen Förderangebote finden dann 
als schulische Veranstaltung statt .

2.4 Anmeldung und Teilnahme

2 .4 .1 Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren 
Erziehungsberechtigten für das offene Ganz-
tagsangebot vor Beginn des jeweiligen Schuljahres 
bei der Schulleitung angemeldet . Die Anmeldung 
ist für das jeweilige Schuljahr verbindlich. Der 
Kooperationspartner im Sinne von Nr . 2 .2 .2 kann 
mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt 
werden .

2 .4 .2 Anmeldung und Teilnahme an dem offenen Ganz-
tagsangebot müssen mindestens für zwei Nach-
mittage und damit zugleich im Umfang von sechs 
Wochenstunden erfolgen . Zur Erfüllung dieser 
Mindestteilnahmeverpflichtung kann auch ein 
Nachmittag berücksichtigt werden, an dem Pflicht-
unterricht stattfindet. Die Schulleitung kann im 
Einvernehmen mit Elternbeirat und Schulforum 
über diese Mindestzeit hinausgehende verbindli-
che Betreuungszeiten festlegen .

2 .4 .3 Die Anmeldung soll nach dem in der ANLAGE 3 
beigefügten Muster erfolgen .

2 .4 .4 Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Um-
fang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnah-
mepflicht. Es gelten insoweit die Bestimmungen 
der Schulordnungen für schulische Veranstal-
tungen sowie für Erkrankungen, Befreiungen, 
Beurlaubungen und Abmeldungen während des 
Schuljahres. Ist die Durchführung der Bildungs- 
und Betreuungsangebote gemäß Nr . 2 .2 .2 einem 
Kooperationspartner übertragen, informieren sich 
Schulleitung und Kooperationspartner gegenseitig 
möglichst unverzüglich über Erkrankungen, Be-
freiungen, Beurlaubungen und Abmeldungen von 
Schülerinnen und Schülern .

2.5 Schülerinnen und Schüler und Gruppen

2.5.1 Das Budget gemäß Nr. 2.3 wird je Gruppe in dem 
offenen Ganztagsangebot zur Verfügung gestellt . 
Die Zahl der Gruppen bestimmt sich nach der 
Zahl der angemeldeten Schülerinnen und Schü-
ler . Die Mindestanzahl für die Bildung eines offe-
nen Ganztagsangebotes beträgt an Mittelschulen, 
 Realschulen, Wirtschaftsschulen und Gymnasien 
14 Schülerinnen und Schüler . Die Bestimmung der 
Zahl der Gruppen nach der jeweiligen Schülerzahl 
erfolgt für diese Schularten anhand folgender 
 Tabelle:

Zahl der Schüler
Gruppenvon

(Mindestzahl)
bis

(Höchstzahl)

14 25 1

26 45 2

46 65 3

66 85 4

86 105 5

106 125 63) gemäß Nr . 1 .6
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Zahl der Schüler
Gruppenvon

(Mindestzahl)
bis

(Höchstzahl)

126 145 7

146 165 8

166 185 9

186 205 10

Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen 
Ganztagsangebotes beträgt an Förderschulen4) acht 
Schülerinnen und Schüler . Die Bestimmung der 
Zahl der Gruppen nach der jeweiligen Schülerzahl 
erfolgt für diese Schulart anhand folgender Tabelle:

Zahl der Schüler
Gruppenvon

(Mindestzahl)
bis

(Höchstzahl)

8 15 1

16 31 2

32 47 3

48 63 4

64 79 5

80 95 6

96 111 7

112 127 8

128 143 9

144 159 10

Eine hiervon abweichende Bestimmung der Zahl 
der Gruppen ist unzulässig . Bei der Bestimmung 
der Höchstzahl der ersten Gruppe kann jedoch auf 
die Höchstschülerzahl einer Klasse des jeweiligen 
Förderschwerpunkts abgestellt werden, wenn diese 
unter 15 Schülerinnen und Schülern liegt . Maß-
gebend hierfür sind die für den jeweiligen Förder-
schwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmun-
gen zur Klassenbildung .

2 .5 .2 Die Bestimmung der Zahl der Gruppen dient der 
Bemessung der staatlichen Mittelzuweisung . Für 
die praktische Durchführung der jeweiligen Bil-
dungs- und Betreuungsangebote kann eine davon 
abweichende Größe und Aufteilung der Gruppen 
festgelegt werden .

2 .5 .3 Eine Schülerin bzw . ein Schüler wird bei der Be-
stimmung der Gruppenzahl berücksichtigt, wenn 
sie bzw . er mindestens zwölf Wochenstunden an 
dem offenen Ganztagsangebot teilnimmt. Pflicht-
unterricht am Nachmittag kann darin einberech-
net werden . Auch Schülerinnen und Schüler, die 
mehr als zwölf Wochenstunden teilnehmen, wer-
den nur im Umfang von zwölf Wochenstunden 
berücksichtigt und erhöhen darüber hinaus durch 
ihre zusätzlich gebuchten Wochenstunden nicht 
die für die Gruppenbildung maßgebliche Schüler-
zahl .

2 .5 .4 Die Zeiten mehrerer Schülerinnen und Schüler, 
die jeweils weniger als zwölf Wochenstunden an 
dem offenen Ganztagsangebot teilnehmen, können 

zusammengerechnet werden. Pflichtunterricht am 
Nachmittag kann darin einberechnet werden . Die 
Summe dieser Betreuungszeiten wird durch zwölf 
dividiert . Der sich daraus ergebende Wert wird als 
zusätzliche Schülerzahl neben den nach Nr . 2 .5 .3 
zu berücksichtigenden Schülerinnen und Schülern 
bei der Feststellung der Gruppenzahl einbezogen . 
Zahlen mit Dezimalstellen sind auf die nächsthö-
here ganze Zahl aufzurunden . Die Mindestbetreu-
ungszeit je Schülerin und Schüler gemäß Nr. 2.4.2 
muss jeweils eingehalten werden.

2.5.5 Die Schulleitungen sind grundsätzlich verpflich-
tet, Schülerinnen und Schüler, die sich während 
des Schuljahres anmelden, bis zum Erreichen der 
Höchstzahl der genehmigten Gruppen in das offe-
ne Ganztagsangebot aufzunehmen .

2.6	 Aufsichtspflicht

2 .6 .1 Für die Teilnahme an einem offenen Ganztagsan-
gebot gelten die jeweiligen Bestimmungen der 
Schulordnungen zur Aufsicht bei schulischen 
Veranstaltungen . Die Gesamtverantwortung für 
die Erfüllung der Aufsichtspflicht über die teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler trägt die Schul-
leitung .

2.6.2 Eine Übertragung der Aufsichtspflicht auf Lehr-
kräfte oder pädagogische Fachkräfte ist zuläs-
sig. Die Verpflichtung der Schulleitung nach 
Nr . 2 .6 .1 bleibt dabei unberührt . Sie ist insbeson-
dere für Auswahl, Instruktion und Kontrolle der 
Aufsichtspersonen verantwortlich und hat durch 
entsprechende organisatorische Vorkehrungen 
und Anordnungen eine durchgehende Aufsicht 
durch geeignete Kräfte zu gewährleisten . Auch 
beim Einsatz externer Kräfte sind die allgemeinen 
 Sicherheitsbestimmungen und die sonstigen, für 
Unterricht und Schulbetrieb geltenden Rechtsvor-
schriften zu beachten .

2 .6 .3 Bei Bildungs- und Betreuungsangeboten im na-
turwissenschaftlichen und technischen Bereich 
müssen die für den jeweiligen Unterricht einschlä-
gigen Sicherheitsbestimmungen und Bekanntma-
chungen des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus entsprechend berücksich-
tigt werden . In Betracht kommen u . a . die Richt-
linien für die Familien- und Sexualerziehung in 
den bayerischen Schulen, die Richtlinien für die 
AIDS-Prävention an den bayerischen Schulen, 
die Richtlinien zur Suchtprävention an den baye-
rischen Schulen, die Richtlinien für die Umweltbil-
dung an den bayerischen Schulen und das Landes-
programm für die gute gesunde Schule, jeweils in 
der gültigen Fassung .

2 .6 .4 Experimente in den naturwissenschaftlichen Berei-
chen und in Technik, Arbeitslehre, Hauswirtschaft 
und Kunst dürfen nur durchgeführt werden, wenn 
das eingesetzte Personal über die hierfür notwen-
dige Fachkompetenz verfügt und sich nachweisbar 
mit den Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht – 
Naturwissenschaften, Technik/Arbeitslehre, Haus-
wirtschaft, Kunst in der jeweils gültigen Fassung 
vertraut gemacht hat .

2 .6 .5 Bei Bildungs- und Betreuungsangeboten im Be-
reich Sport ist zu beachten, dass eingesetzte 4) gemäß Nr . 1 .6
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 Personen, die nicht die Lehrbefähigung für das 
Fach Sport besitzen, nur eingesetzt werden dür-
fen, wenn sie über eine freiberufliche oder vereins-
orientierte Qualifikation im Sport verfügen, mit der 
sie zumindest fachlich in der Lage sind, Sport zu 
vermitteln . Hierzu gehören die Diplomausbildung 
Sportwissenschaft, die Ausbildung zur Diplom-
Sportlehrerin/zum Diplom-Sportlehrer, die Aus-
bildung zur Staatlich geprüften Sportlehrerin im 
freien Beruf/zum Staatlich geprüften Sportlehrer 
im freien Beruf sowie die Ausbildung zur Staatlich 
geprüften Gymnastiklehrerin/zum Staatlich ge-
prüften Gymnastiklehrer mit Wahlpflichtfach Sport 
und Freizeit. Personen mit einer dieser Qualifika-
tionen dürfen die in der jeweiligen Ausbildung 
enthaltenen Sportarten vermitteln . Inhaber von 
Fachübungsleiterlizenzen eines Sportfachverban-
des dürfen nur im Bereich der jeweiligen Sport-
art eingesetzt werden . Die Bekanntmachung zur 
Sicherheit im Sportunterricht vom 8 . April 2003 
(KWMBl I S . 202), die Bekanntmachung zur Durch-
führung von Schwimmunterricht an Schulen vom  
1 . April 1996 (KWMBl I S . 192), die Bekanntma-
chung zum Sportunterricht bei erhöhter Ozonkon-
zentration vom 1 . August 1991 (KWMBl I S . 219), 
die Bekanntmachung über Durchführungshin-
weise zu Schülerfahrten vom 9 . Juli 2010 (KWMBl 
S . 204) und die Bekanntmachung über Sicherheit 
in der Schule und gesetzliche Schülerunfallversi-
cherung vom 11 . Dezember 2002 (KWMBl I 2003 
S . 4), ber . am 6 . Februar 2003 (KWMBl I S . 81), in 
der jeweils geltenden Fassung sind entsprechend 
zu beachten .

2.7 Kostenfreiheit

2 .7 .1 Die Angebote des offenen Ganztagsangebotes 
im Zeitraum von 8 .00 Uhr bis 16 .00 Uhr an vier 
 Wochentagen sind – mit Ausnahme der Kosten für 
die Mittagsverpflegung – für die Schülerinnen und 
Schüler grundsätzlich kostenfrei . Können im Rah-
men des gemäß Nr . 2 .3 .1 zur Verfügung gestellten 
Budgets über diesen Zeitraum hinausgehende Bil-
dungs- und Betreuungsangebote gemacht werden, 
sind auch diese kostenfrei .

2.7.2 Der jeweilige Kooperationspartner kann mit Zu-
stimmung der Schulleitung für nicht mehr durch 
das gemäß Nr . 2 .3 .1 zur Verfügung gestellte Budget 
gedeckte, zusätzliche Betreuungsangebote nach 
16 .00 Uhr, an einem weiteren Wochentag oder – mit 
Zustimmung von Elternbeirat und Schulforum – für 
sonstige besondere Angebote mit den Erziehungs-
berechtigten Entgelte vereinbaren . Die Entgelte 
sollen nach Art und Umfang der Inanspruchnahme 
dieses zusätzlichen Angebotes bemessen sein und 
soziale Gesichtspunkte angemessen berücksichti-
gen. Die zusätzlichen Betreuungsangebote finden 
dann als schulische Veranstaltung statt .

2.8	 Mittagsverpflegung

Die Mittagsverpflegung wird im Zusammenwir-
ken von Schulaufwandsträger, Schulleitung und 
Kooperationspartner organisiert . Schulleitung und 
Schulaufwandsträger können hierzu in eigener 
Verantwortung individuelle und auf die jeweili-
gen örtlichen Verhältnisse zugeschnittene päda-

gogische Lösungen entwickeln . Die Betreuung der 
Schülerinnen und Schüler während der Mittagszeit 
ist schulische Aufgabe . Für das Mittagessen kann 
ein Teilnehmerbeitrag von den Erziehungsberech-
tigten erhoben werden . Die Schulen wirken im er-
forderlichen Umfang mit . Im Einvernehmen kann 
die Aufgabe auf Dritte, z . B . Kooperationspartner, 
Fördervereine, Caterer übertragen werden .

Für Schülerinnen und Schüler, die das 25 . Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein 
oder berufsbildende Schule besuchen und keine 
Ausbildungsvergütung erhalten, können die Mehr-
aufwendungen für die Teilnahme an der gemein-
schaftlichen Mittagsverpflegung im Rahmen der 
Ganztagsschule auf Antrag bei den Leistungen 
für Bildung und Teilhabe berücksichtigt werden . 
Die Zuständigkeit für diese Leistung liegt bei den 
 Jobcentern bzw . bei den Landkreisen und kreis-
freien Städten .

2.9 Räumlichkeiten

Für das offene Ganztagsangebot müssen geeignete 
Räume in ausreichender Zahl und Größe zur Verfü-
gung stehen. Das offene Ganztagsangebot findet in 
der Schule oder in Einrichtungen statt, die sich in 
unmittelbarer Erreichbarkeit zur Schule befinden.

2.10 Antragsverfahren

2 .10 .1 Der Antrag auf Einrichtung eines offenen Ganz-
tagsangebotes ist von der Schulleitung vorzube-
reiten . Der Antrag ist vom Schulaufwandsträger 
jeweils bis zum 10. Juni für das darauffolgende 
Schuljahr – bei Mittelschulen über die Staatlichen 
Schulämter bzw . bei Realschulen  und Gymnasien 
über die Dienststellen der Ministerialbeauftrag-
ten, bei Wirtschaftsschulen und Förderschulen5) 
direkt – bei der zuständigen Regierung zu stellen . 
Für den Antrag ist das Formblatt der ANLAGE 4 
zu verwenden . Dem Antrag ist der in ANLAGE 5 
beigefügte Meldebogen der Schule beizulegen .

2 .10 .2 Die Genehmigung des offenen Ganztagsangebotes 
und die Bereitstellung der Mittel erfolgt durch die 
jeweils zuständige Regierung. Die Genehmigung 
kann ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn 
die für die genehmigte Gruppenzahl erforderli-
che Mindestzahl von Schülerinnen und Schülern 
während des Schuljahres dauerhaft unterschritten 
wird . Die Genehmigung kann auch bei Wegfall von 
Genehmigungsvoraussetzungen gemäß Nr . 2 .1 .2 
widerrufen werden .

2.10.3 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftrag-
ten der Schulaufsicht sind in Ausübung ihrer all-
gemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbe-
sondere berechtigt, selbst oder durch Vertreter die 
Durchführung der Förderung und Betreuung vor 
Ort, die Teilnahme der gemeldeten Schülerinnen 
und Schüler sowie die Angaben im Antrag insbe-
sondere auch durch Kontrollen an den Schulen zu 
überprüfen .

2 .10 .4 Die Genehmigung durch die zuständige Regie-
rung berechtigt zur Einrichtung des offenen 

5) gemäß Nr . 1 .6
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Ganztagsangebotes als schulisches Angebot für 
das jeweilige Schuljahr. Die Bereitstellung der 
staatlichen Mittel im Sinne von Nr . 2 .3 ist damit 
im genehmigten Umfang gewährleistet .

3. Offene Ganztagsangebote an kommunalen Schu-
len und Schulen in freier Trägerschaft

3.1 Zuwendungsvoraussetzungen

3 .1 .1 Offene Ganztagsangebote an kommunalen Schu-
len und Schulen in privater Trägerschaft werden 
auf Antrag (s. Nr. 3.8) des jeweiligen Schulträgers 
gefördert . Die Zuwendungen werden nach Maß-
gabe dieser Bekanntmachung und der allgemeinen 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 
der Art . 23 und Art . 44 BayHO und den dazu er-
lassenen Verwaltungsvorschriften, im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel gewährt .

3 .1 .2 Voraussetzung der Zuwendung ist, dass ein offenes 
Ganztagsangebot im Sinne der Nr . 1 vorliegt und 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

3 .1 .2 .1 Das offene Ganztagsangebot bietet Bildungs- und 
Betreuungsangebote grundsätzlich im Anschluss 
an den Vormittagsunterricht an mindestens vier 
Wochentagen mit wöchentlich mindestens zwölf 
Stunden an . Grundsätzlich ist eine Betreuung bis 
mindestens 16 .00 Uhr zu gewährleisten .

3 .1 .2 .2 Das offene Ganztagsangebot bietet einen verbind-
lichen Leistungskatalog, der mindestens das An-
gebot einer täglichen Mittagsverpflegung, einer 
verlässlichen Hausaufgabenbetreuung sowie ver-
schiedenartiger Freizeitangebote umfassen muss . 
Nach Möglichkeit soll das Angebot durch zusätz-
liche Lernhilfen und Förderangebote ergänzt wer-
den .

3.1.2.3 Das offene Ganztagsangebot findet in der Verant-
wortung und unter der Aufsicht der Schulleitung 
oder in Zusammenarbeit mit einem freien ge-
meinnützigen Träger als Kooperationspartner der 
 Schule statt .

3 .1 .2 .4 Dem offenen Ganztagsangebot liegt ein von der 
Schulleitung bzw . dem Kooperationspartner gemäß 
Nr . 3 .1 .2 .3 im Benehmen mit dem Elternbeirat erar-
beitetes pädagogisches Konzept für die Bildungs- 
und Betreuungsangebote zugrunde . Dabei ist eine 
möglichst enge Abstimmung zwischen Vormit-
tags- und Nachmittagsangebot anzustreben . Der 
Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Art . 1 
BayEUG ist dabei auch im Rahmen der offenen 
Ganztagsangebote zu verwirklichen .

3 .1 .2 .5 Die Basisstandards, die im Qualitätsrahmen für 
offene Ganztagsschulen beschrieben sind (Be-
kanntmachung zur Qualitätssicherung und Qua-
litätsentwicklung an offenen und gebundenen 
Ganztagsschulen vom 9 . August 2012 (KWMBl 
S . 253)), sind einzuhalten .

3 .1 .2 .6 Das offene Ganztagsangebot erreicht die Mindest-
teilnehmerzahl im Sinne von Nr . 3 .5 .1 .

3 .1 .3 Im Übrigen liegen die Organisation des offenen 
Ganztagsangebotes und die inhaltliche Ausgestal-
tung der Bildungs- und Betreuungsangebote sowie 
der Abschluss von Kooperationsverträgen oder von 
Beschäftigungsverhältnissen mit Einzelkräften 

in der Verantwortung der Schulleitung und des 
Schulträgers .

3 .1 .4 An kommunalen Schulen und Schulen in freier 
Trägerschaft können auch Ganztagsangebote in 
gebundener, rhythmisierter Form nach den Bestim-
mungen dieses Abschnitts gefördert werden . Die 
Festbetragsfinanzierung nach Nr. 3.3 wird dabei 
jedoch nicht je Gruppe gemäß Nr. 3.5.1, sondern je 
gebundener Ganztagsklasse gewährt . Die gebun-
dene Ganztagsklasse muss die Mindestteilnehmer-
zahl im Sinne von Nr . 3 .5 .1 erreichen . Wird diese 
Mindestteilnehmerzahl an einer Schule von meh-
reren gebundenen Ganztagsklassen nicht erreicht, 
bestimmt sich die Zahl der geförderten Gruppen 
nach Nr . 3 .5 .1 .

3.2 Personal

Die Bildungs- und Betreuungsangebote müssen 
von einer Lehrkraft oder sonstigen pädagogischen 
Fachkraft (z . B . Erzieher, Sozialpädagoge) geleitet 
werden . Der Schulträger bzw . Kooperationspartner 
hat dafür Sorge zu tragen, dass das in den offe-
nen Ganztagsangeboten eingesetzte Personal die 
Gewähr für einen angemessenen Umgang mit den 
Schülerinnen und Schülern bietet und über die 
persönliche Eignung sowie die für das jeweilige 
Bildungs- und Betreuungsangebot erforderliche 
pädagogische und fachliche Kompetenz verfügt . 
Die Bestimmungen zur Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses nach § 30a BZRG sind zu be-
achten . Im Übrigen entscheiden Schulleitung und 
Schulträger bzw . Kooperationspartner nach dem 
jeweiligen pädagogischen Konzept über die An-
forderungen an die Qualifikation des eingesetzten 
Personals .

3.3 Zuwendung

3.3.1 Der Freistaat Bayern gewährt für jede nach Maß-
gabe der Nr . 3 .5 gebildete Gruppe im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel Zuwendungen für 
den Personalaufwand in Form eines Festbetrages . 
Der Festbetrag je Gruppe und Schuljahr beträgt für 
die offenen Ganztagsangebote an

Mittelschulen 21.500 €

Förderschulen6) 25.000 €

Realschulen, Wirtschaftsschulen, 
Gymnasien

18.000 €

3 .3 .2 Die Zuwendung wird ausschließlich für den Perso-
nalaufwand für die Bildungs- und Betreuungsan-
gebote im Rahmen der offenen Ganztagsangebote 
gewährt . Die zweckentsprechende Mittelverwen-
dung ist gegenüber der Bewilligungsbehörde nach-
zuweisen .

3 .3 .3 Der durch die Einrichtung und den Betrieb der 
offenen Ganztagsangebote anfallende zusätzliche 
Sachaufwand ist vom jeweiligen Schulträger zu 
tragen .

3.3.4 Bei der Bemessung der Festbetragsfinanzierung 
durch den Freistaat nach Nr . 3 .3 .1 ist bereits ein 
Eigenbeitrag des jeweiligen Schulträgers zum Per-

6) gemäß Nr . 1 .6
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sonalaufwand in Höhe von 5.000 € je Gruppe und 
Schuljahr berücksichtigt.

3 .3 .5 Soweit dem Schulträger staatliche Lehrkräfte zu-
gewiesen werden, können je nach Verfügbarkeit 
und pädagogischem Konzept auch Lehrerwochen-
stunden dieser Lehrkräfte in die Bildungs- und Be-
treuungsangebote der offenen Ganztagsangebote 
eingebracht werden . Die Zahl der eingebrachten 
Lehrerwochenstunden ist bei der Antragstellung 
anzugeben. Der Festbetrag je Gruppe verringert 
sich um den Gegenwert dieser Lehrerwochen-
stunden (bei Mittelschulen um 1 .708 €, bei För-
derschulen7) um 2 .000 € und bei Realschulen, 
Wirtschaftsschulen und Gymnasien um 2.125 € je 
Lehrerwochenstunde) . Dabei entspricht ein Ein-
satz für Betreuungsangebote in den offenen Ganz-
tagsangeboten im Umfang von 90 Minuten einer 
Stunde der Unterrichtspflichtzeit der Lehrkraft.

3.4 Anmeldung und Teilnahme

3 .4 .1 Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren 
Erziehungsberechtigten für das offene Ganz-
tagsangebot vor Beginn des jeweiligen Schuljah-
res bei der Schulleitung angemeldet . Die Anmel-
dung ist für das jeweilige Schuljahr verbindlich. Im 
Übri gen wird das Verfahren von Schulleitung und 
Schulträger in eigener Verantwortung festgelegt .

3 .4 .2 Anmeldung und Teilnahme an dem offenen Ganz-
tagsangebot müssen mindestens für zwei Nach-
mittage und damit zugleich im Umfang von sechs 
Wochenstunden erfolgen . Zur Erfüllung dieser 
Mindestteilnahmeverpflichtung kann auch ein 
Nachmittag berücksichtigt werden, an dem Pflicht-
unterricht stattfindet.

3 .4 .3 Die Anmeldung soll nach dem in der ANLAGE 3 
beigefügten Muster erfolgen .

3 .4 .4 Für die Schülerinnen und Schüler besteht im Um-
fang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnah-
mepflicht.

3.5 Schülerinnen und Schüler und Gruppen

3.5.1 Die Festbetragsfinanzierung im Sinne von Nr. 3.3 
wird je Gruppe in dem offenen Ganztagsangebot 
zur Verfügung gestellt . Die Zahl der Gruppen 
bestimmt sich nach der Zahl der angemeldeten 
und teilnehmenden Schülerinnen und Schüler . 
Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen 
Ganztagsangebotes beträgt an Mittelschulen, 
 Realschulen, Wirtschaftsschulen und Gymnasien 
14 Schülerinnen und Schüler . Die Bestimmung der 
Zahl der Gruppen nach der jeweiligen Schülerzahl 
erfolgt für diese Schularten anhand folgender 
 Tabelle:

Zahl der Schüler
Gruppenvon

(Mindestzahl)
bis

(Höchstzahl)

14 25 1

26 45 2

46 65 3

Zahl der Schüler
Gruppenvon

(Mindestzahl)
bis

(Höchstzahl)

66 85 4

86 105 5

106 125 6

126 145 7

146 165 8

166 185 9

186 205 10

Die Mindestanzahl für die Bildung eines offenen 
Ganztagsangebotes beträgt an Förderschulen8) 
acht Schülerinnen und Schüler . Die Bestimmung 
der Zahl der Gruppen nach der jeweiligen Schü-
lerzahl erfolgt für diese Schulart anhand folgender 
Tabelle:

Zahl der Schüler
Gruppenvon

(Mindestzahl)
bis

(Höchstzahl)

8 15 1

16 31 2

32 47 3

48 63 4

64 79 5

80 95 6

96 111 7

112 127 8

128 143 9

144 159 10

Eine hiervon abweichende Bestimmung der Zahl 
der Gruppen ist unzulässig . Bei der Bestimmung 
der Höchstzahl der ersten Gruppe kann jedoch auf 
die Höchstschülerzahl einer Klasse des jeweiligen 
Förderschwerpunkts abgestellt werden, wenn diese 
unter 15 Schülerinnen und Schülern liegt . Maß-
gebend hierfür sind die für den jeweiligen Förder-
schwerpunkt geltenden allgemeinen Bestimmun-
gen zur Klassenbildung .

3 .5 .2 Die Bestimmung der Zahl der Gruppen dient 
der Bemessung der staatlichen Zuwendung . Für 
die praktische Durchführung der jeweiligen Bil-
dungs- und Betreuungsangebote kann eine davon 
abweichende Größe und Aufteilung der Gruppen 
festgelegt werden .

3 .5 .3 Eine Schülerin bzw . ein Schüler wird bei der Be-
stimmung der Gruppenzahl berücksichtigt, wenn 
sie bzw . er mindestens zwölf Wochenstunden an 
dem offenen Ganztagsangebot teilnimmt. Pflicht-
unterricht am Nachmittag kann darin einberech-
net werden . Auch Schülerinnen und Schüler, die 
mehr als zwölf Wochenstunden teilnehmen, wer-
den nur im Umfang von zwölf Wochenstunden 
berücksichtigt und erhöhen darüber hinaus durch 

7) gemäß Nr . 1 .6 8) gemäß Nr . 1 .6
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ihre zusätzlich gebuchten Wochenstunden nicht 
die für die Gruppenbildung maßgebliche Schüler-
zahl .

3 .5 .4 Die Zeiten mehrerer Schülerinnen und Schüler, 
die jeweils weniger als zwölf Wochenstunden an 
dem offenen Ganztagsangebot teilnehmen, kön-
nen zusammengerechnet werden. Pflichtunterricht 
am Nachmittag kann darin einberechnet werden . 
Die Summe dieser Betreuungszeiten wird durch 
zwölf dividiert . Der sich daraus ergebende Wert 
wird als zusätzliche Schülerzahl neben den nach 
Nr . 3 .5 .3 zu berücksichtigenden Schülerinnen und 
Schülern bei der Feststellung der Gruppenzahl 
einbezogen . Zahlen mit Dezimalstellen sind auf 
die nächst  höhere ganze Zahl aufzurunden . Die 
Mindestbetreuungszeit je Schülerin und Schüler 
gemäß Nr. 3.4.2 muss jeweils eingehalten werden.

3.6 Teilnehmerbeitrag

Für offene Ganztagsangebote können an kommu-
nalen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft 
Teilnehmerbeiträge von den Erziehungsberechtig-
ten erhoben werden . Die Teilnehmerbeiträge sollen 
nach Art und Umfang der Inanspruchnahme der 
Angebote bemessen und nach sozialen Gesichts-
punkten gestaffelt sein .

3.7 Räumlichkeiten

Für die offenen Ganztagsangebote müssen geeig-
nete Räume in ausreichender Zahl und Größe zur 
Verfügung stehen . Die offenen Ganztagsangebote 
finden in der Schule oder in Einrichtungen statt, 
die sich in unmittelbarer Erreichbarkeit zur Schule 
befinden.

3.8 Antragsverfahren

3 .8 .1 Der Antrag auf Zuwendung für ein offenes Ganz-
tagsangebot ist für jedes Schuljahr zu stellen. Er 
ist von der Schulleitung vorzubereiten . Der Antrag 
ist vom Schulträger jeweils bis zum 10. Juni für 
das darauffolgende Schuljahr – bei Mittelschulen 
über die Staatlichen Schulämter bzw . bei Real-
schulen und Gymnasien über die Dienststellen der 
Ministerialbeauftragten, bei Wirtschaftsschulen 
und  Förderschulen9) direkt – bei der zuständigen 
 Regierung zu stellen . Für den Antrag ist das Form-
blatt der ANLAGE 4 zu verwenden . Dem Antrag 
ist der in ANLAGE 5 beigefügte Meldebogen der 
Schule beizulegen .

3 .8 .2 Die Zuwendung für das offene Ganztagsangebot 
wird durch die jeweils zuständige Regierung be-
willigt . Die Bewilligung kann ganz oder teilweise 
widerrufen werden, wenn die für die genehmigte 
Gruppenzahl erforderliche Mindestzahl von Schü-
lerinnen und Schülern während des Schuljahres 
dauerhaft unterschritten wird . Der Bewilligungs-
bescheid kann auch bei Wegfall von Zuwendungs-
voraussetzungen gemäß Nr . 3 .1 .2 widerrufen wer-
den .

3.8.3 Die jeweils zuständigen Behörden und Beauftrag-
ten der Schulaufsicht sind in Ausübung ihrer all-
gemeinen schulaufsichtlichen Befugnisse insbe-

sondere berechtigt, selbst oder durch Vertreter die 
Durchführung der Förderung und Betreuung vor 
Ort, die Teilnahme der gemeldeten Schülerinnen 
und Schüler sowie die Angaben im Antrag insbe-
sondere auch durch Kontrollen an den Schulen zu 
überprüfen .

4. Schlussbestimmungen

4.1 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 
1 . August 2013 in Kraft . Mit Ablauf des 31 . Juli 
2013 tritt die Bekanntmachung des Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus zur offenen 
Ganztagsschule für Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 5 bis 10 an staatlichen Schu-
len, kommunalen Schulen und Schulen in freier 
Trägerschaft vom 21 . April 2010 (KWMBl S . 154) 
außer Kraft .

4.2 Anlagen

Die genannten Anlagen sind nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht . Sie sind auf der Homepage des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus  unter 
dem Pfad http://www .km .bayern .de/ministerium/
schule-und-ausbildung/ganztagsschule .html ver-
fügbar .

Dr . Peter Mü l l e r  
Ministerialdirektor

2230 .1 .1 .0-UK

Krisenintervention an Schulen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus

vom 10. Juli 2013 Az.: III.6-5 S 4305.20-6a.77 680

1. Zusammenfassung von Grundsätzen zur Sicherheit 
an Schulen

1.1 Allgemeines

Ereignisse an Schulen wie ein schwerer Unfall, ein 
plötzlicher (Unfall-)Tod von Schülerinnen und Schü-
lern oder Lehrkräften, ein Suizidversuch oder Sui-
zid, Amok- und Gewaltdrohungen sowie Amok- und 
 Gewalttaten erfordern besondere Maßnahmen der 
 Prävention und Intervention, um die Handlungsfähig-
keit der Schule zu gewährleisten und eine gesundheit-
liche Schädigung von Lehrkräften, Schülerinnen und 
Schülern und weiteren Mitgliedern der Schulgemein-
schaft so weit wie möglich zu vermeiden .

1.2 Aufgaben

Jede staatliche Schule hat wie bisher die Aufgabe, in 
Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten in 
Zusammenarbeit mit dem Schulaufwandsträger und 
der Polizei ein Sicherheitskonzept, das sicherheits-
technische Maßnahmen und Verhaltenshinweise bei 
Gefahrenlagen einschließt, zu entwickeln und konti-
nuierlich zu aktualisieren . Jede Schule nimmt hierzu 
mit der Polizei Kontakt auf und lässt sich bei der Erstel-
lung ihres Sicherheitskonzepts unterstützen . Über die 9) gemäß Nr . 1 .6

http://www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/ganztagsschule.html
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Umsetzung der sicherheitstechnischen Maßnahmen 
entscheidet die Schule anschließend im Einvernehmen 
mit dem zuständigen Sachaufwandsträger .

Jährlich bis zum 1. Oktober sowie anlassbezogen 
bei relevanten Änderungen während des laufenden 
Schuljahres

– übermitteln staatliche Schulen an die Polizei und 
den Schulaufwandsträger ihr aktualisiertes Sicher-
heitskonzept im von den Empfängern gewünschten 
Umfang und

– melden das Vorhandensein eines aktualisierten 
 Sicherheitskonzepts den jeweils örtlich zuständigen 
Einrichtungen der Schulaufsicht.

Zur Erstellung und Aktualisierung des Sicherheitskon-
zepts und um im Krisenfall schnell und professionell 
handeln zu können, wird an jeder Schule ein schuli-
sches Krisenteam eingerichtet . Die Schulpsychologin 
bzw . der Schulpsychologe (soweit an der Schule vor-
handen) ist Mitglied im Krisenteam . Die Leitung des 
Krisenteams obliegt der Schulleiterin bzw . dem Schul-
leiter bzw . einer durch die Schulleitung beauftragten 
Lehrkraft der Schule .

1.3 Zuständigkeiten

Für die organisatorischen Aspekte des Sicherheits-
konzepts sowie Fragen bezüglich eines Einsatzes im 
Notfall steht die Polizei als Ansprechpartner zur Ver-
fügung . Der Bereich der pädagogischen Prävention 
fällt in die Zuständigkeit der Schulen . Bei der psycho-
logischen Betreuung und im Bereich der Nachsorge 
werden die Schulen im Bedarfsfall durch das Krisen-
interventions- und -bewältigungsteam bayerischer 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (KIBBS) 
unterstützt .

1.4 Gültigkeit bisheriger Regelungen

Die Regelungen der Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die 
„Sicherheit in der Schule und gesetzliche Schülerun-
fallversicherung“ vom 11. Dezember 2002 (KWMBl I 
2003 S . 4, ber . S . 81) sowie der Gemeinsamen Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern und des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst über 
das „Verhalten in Schulen bei Bränden und sonstigen 
Gefahren“ vom 30 . Dezember 1992 (KWMBl I 1993 
S. 88) bleiben unberührt.

Werden Ereignisse gemäß Nr . 1 .1 als Vorkommnisse 
von besonderer Bedeutung eingeschätzt, wird ergän-
zend darauf hingewiesen, dass nicht nur die Polizei, 
sondern auch die vorgesetzte Behörde und der Auf-
wandsträger unverzüglich zu informieren sind (vgl . 
§ 35 Satz 1 LDO) . In besonders schwerwiegenden 
Fällen ist im Hinblick auf § 35 Satz 2 LDO durch die 
Schulaufsicht zusätzlich sicherzustellen, dass das 
Baye rische Staatsministerium für Unterricht und 
 Kultus unverzüglich verständigt wird, an Realschulen, 
Gymnasien und Beruflichen Oberschulen auch durch 
die Schule selbst .

Dabei sind die einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zu beachten, insbesondere Art . 85 
Abs . 2 BayEUG sowie – bei einer Datenübermittlung 
an die Polizei – Art . 42 Abs . 1 Satz 1 PAG .

2. Einsatz von KIBBS im Krisenfall

2.1 KIBBS als staatliches Unterstützungssystem im 
 Krisenfall

Um den staatlichen Schulen eine zuverlässige not-
fallpsychologische Unterstützung und Hilfe beim 
Krisenmanagement bieten zu können, bilden spe ziell 
fortgebildete staatliche Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen aller Schularten das „Kriseninter-
ventions- und -bewältigungsteam bayerischer Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen“ (KIBBS) . Für 
die Leitung der regionalen KIBBS-Gruppen beauftragt 
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus je 
 Regierungsbezirk ein KIBBS-Mitglied als Regional-
koordinator und zwei der Regionalkoordinatoren mit 
der Aufgabe der Landeskoordination . Die Regional-
koordinatoren werden für die Tätigkeit im Rahmen 
der Krisenintervention derjenigen staatlichen Schul-
beratungsstelle zugeordnet, in deren Zuständigkeits-
bereich sie tätig sind .

2.2 Anforderung eines KIBBS-Teams im Krisenfall

Der Einsatz von KIBBS hat Angebotscharakter . KIBBS 
unterstützt die betroffenen Schulen und die zuständige 
Einrichtung der Schulaufsicht bei der Einschätzung 
 einer Krisensituation und der zu ihrer Bewältigung 
notwendigen Maßnahmen . Ein Einsatz von KIBBS vor 
Ort erfolgt dann, wenn und so lange eine betroffene 
Schule dies wünscht oder wenn die zuständige Ein-
richtung der Schulaufsicht dies nach Lage des Einzel-
falles für angezeigt hält .

Die Anforderung eines KIBBS-Teams erfolgt im 
 Krisenfall durch die Schulleitung der betroffenen 
Schule selbst
– direkt beim zuständigen Regionalkoordinator (Kon-

taktdaten liegen allen Schulen vor) oder
– bei der örtlich zuständigen Schulaufsicht, die dann 

den Regionalkoordinator bzw . bei dessen Verhinde-
rung die staatliche Schulberatungsstelle informiert .

Bei einem so genannten Großschadensereignis „mit 
einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten 
sowie anderen Geschädigten oder Betroffenen und/
oder erheblichen Sachschäden“ (DIN 13050:2009-02 
Rettungswesen – Begriffe; 2009) beauftragt das Baye-
rische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
einen der beiden Landeskoordinatoren mit der Zusam-
menstellung einer geeigneten Einsatzgruppe .

2.3 Aufgaben von KIBBS beim Kriseneinsatz

Schwerpunkte der Tätigkeit von KIBBS sind unter 
 anderem:

– Beratung des schulischen Krisenteams zum psycho-
logischen Umgang mit Krisenfällen

– notfallpsychologische Erstversorgung von Betroffe-
nen, in Einzelfällen auch eine längerfristige Betreu-
ung im Rahmen der Krisenintervention

– Beratung der Schulleitung und der Lehrkräfte, um 
die schulischen Abläufe zu stabilisieren und die 
Funktionsfähigkeit der Schule möglichst schnell 
wieder herstellen zu können

– bei Bedarf Coaching von schulischen Führungskräf-
ten

– Durchführung von Informationsveranstaltungen, 
um allen betroffenen Personengruppen die Verfah-
rensweise und den Umgang mit psychischen Belas-
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tungen in Krisensituationen zu erläutern (Psycho-
edukation)

– Unterstützung der Schule bei der Elternarbeit im 
Rahmen eines Krisenfalls

– bei Bedarf Vermittlung einer fachgerechten ärztli-
chen und gegebenenfalls psychotrauma-therapeu-
tischen Behandlung

– Nachbetreuung von direkt und indirekt betroffenen 
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern 
in Zusammenarbeit mit der staatlichen Schulbera-
tungsstelle und dem schulischen Krisenteam (Nach-
sorge) .

Im Falle von Gewaltdrohungen an Schulen bieten 
KIBBS-Mitglieder – gegebenenfalls in Zusammen-
arbeit mit der Polizei – der Schulleitung Hilfen zur 
Einschätzung der Gefährdung und der Wirksamkeit 
von Handlungsstrategien und deren Umsetzung an . 
KIBBS-Mitglieder können auch zu psychologischen 
Gesprächen mit Bedrohern und Bedrohten herange-
zogen werden .
Im Kriseneinsatz arbeitet KIBBS grundsätzlich min-
destens im Tandem und wird vom Krisenteam der 
Schule unterstützt .

2.4 Verantwortlichkeiten im Einsatz

Der Regionalkoordinator – bzw . bei einem Großscha-
densereignis der beauftragte Landeskoordinator – hat 
im Kriseneinsatz die fachliche Leitung für die Arbeit 
der KIBBS-Mitglieder und der in den Kriseneinsatz 
mit einbezogenen weiteren Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen .
Im Rahmen des Kriseneinsatzes ist der Regional-
koordinator bzw . der Landeskoordinator mit seinem 
Team der Schulleiterin bzw . dem Schulleiter der be-
troffenen Schule unterstellt . Die Schulleiterin bzw . 
der Schulleiter setzt sich bei psychologischen Fragen 
zum Vorgehen im Bereich des Krisenmanagements 
und der Notfallpsychologie mit dem Regional- bzw . 
dem  Landeskoordinator ins Benehmen .

3. Tätigkeit nicht-staatlicher Krisenhelfer an einer 
Schule

3.1 Angebote nicht-staatlicher Unterstützungssysteme

Für die Krisenintervention wird von staatlicher  Seite 
KIBBS als staatliches, psychologisches Team vor-
gehalten und ist von den Schulen nach Möglichkeit 
bevorzugt anzusprechen .
Ergänzend können nicht-staatliche Angebote zur 
Krisenbewältigung an Schulen, wie insbesondere die 
kirchlichen Initiativen „Krisenseelsorge im Schul-
bereich“ (KiS) und „Notfallseelsorge in Schulen“ 
 (NOSIS) hinzugezogen werden . Die Entscheidung 
über die Annahme eines Angebots nicht-staatlicher 
Unterstützungssysteme liegt bei der Schulleiterin bzw . 
dem Schulleiter . Soweit nicht-staatliche Krisenhelfer 
zum Einsatz kommen, unterstehen diese dem Wei-
sungsrecht der Schulleitung . Die fachliche Leitung in 
der schulischen Krisenintervention liegt bei gemisch-
ten Teams bei KIBBS .
Für den Fall, dass nicht-staatliche, z . B . kirchliche 
Krisenhelfer eine besondere, z . B . seelsorgerliche Ver-
schwiegenheitspflicht für sich in Anspruch nehmen, 
können sich daraus Einschränkungen hinsichtlich 
der Zusammenarbeit mit der Schulleitung im Rahmen 
eines Kriseneinsatzes ergeben . Dies ist bei der Ent-

scheidung der Schulleiterin bzw . des Schulleiters über 
einen möglichen Einsatz der betreffenden Krisenhelfer 
zu berücksichtigen .
Die kirchlichen Angebote KiS und NOSIS sind für die 
Schulen kostenfrei . Bei der Inanspruchnahme ande-
rer Krisenhelfer können Kosten entstehen . In solchen 
Fällen ist vor der Entscheidung bezüglich der Inan-
spruchnahme das Einvernehmen mit dem Sachauf-
wandsträger herzustellen .

3.2 Beachtung der Religionsfreiheit

Bei den kirchlichen Angeboten z . B . KiS und NOSIS ist 
zu beachten: Angebote von Religionsgemeinschaften 
dürfen niemandem aufgedrängt werden . Die Betreu-
ung durch KIBBS ist für die Schülerinnen und Schüler 
freiwillig, umso mehr muss daher bei den kirchlicher-
seits angebotenen Maßnahmen der Krisenintervention 
für die Betroffenen die Freiwilligkeit der Inanspruch-
nahme und damit die Möglichkeit einer Ablehnung 
sicher gestellt sein .

4. Datenschutz

Die einschlägigen Datenschutzvorschriften sind zu 
beachten .
Insbesondere dürfen personenbezogene oder perso-
nenbeziehbare Daten nur veröffentlicht werden, wenn 
die Betroffenen (bei Minderjährigen bis zur Vollen-
dung des 14. Lebensjahres die Erziehungsberechtigten 
sowie bei Minderjährigen ab Vollendung des 14. Le-
bensjahres diese selbst und die Erziehungsberech-
tigten) hierin wirksam, d . h . insbesondere freiwillig, 
informiert und schriftlich, eingewilligt haben . Perso-
nenbezogene oder personenbeziehbare Daten sind 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse bestimmter oder bestimmbarer natürlicher 
Personen, eine Namensnennung ist daher nicht zwin-
gend erforderlich, es genügt vielmehr bereits, wenn die 
Daten – ggf . auch mit Zusatzwissen – einer bestimmten 
Person zugeordnet werden können .
Vor diesem Hintergrund wird von einer Veröffentli-
chung personenbezogener oder personenbeziehbarer 
Daten durch die Schulen generell abgeraten .
Es ist nur dann Aufgabe der Schule, die erforderlichen 
Einwilligungserklärungen einzuholen, wenn eine Ver-
öffentlichung personenbezogener oder personenbe-
ziehbarer Daten durch die Schule selbst erfolgen soll . 
Beabsichtigen nicht-staatliche Unterstützungssysteme 
Veröffentlichungen, z . B . von Einsatzprotokollen, mit 
personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten, 
so haben diese vorab die genannten Einwilligungser-
klärungen einzuholen .

5. Geltungsbereich

Diese Bekanntmachung gilt für die staatlichen Schu-
len und für die Staatsinstitute für die Ausbildung von 
Fachlehrern und Förderlehrern . Es wird empfohlen 
hinsichtlich der Nummern 1 .2 und 1 .4 im Bereich der 
kommunalen und privaten Schulen entsprechend zu 
verfahren .

6. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1 . Au-
gust 2013 in Kraft .

Dr . Peter Mü l l e r  
Ministerialdirektor
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2230 .1 .3-UK

Änderung der Bekanntmachung Schulversuch 
„Flexible Grundschule“

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus

vom 15. Juli 2013 Az.: IV.1-5 S 4641-6.59 574

Die Bekanntmachung Schulversuch „Flexible Grund-
schule“ vom 2 . August 2010 (KWMBl S . 266), geändert 
durch Bekanntmachung vom 23 . August 2012 (KWMBl 
S. 258), wird wie folgt geändert:

1 . Nr . 3 .6 Abs . 2 erhält folgende Fassung:

„Jede im Schuljahr 2013/2014 am Schulversuch mit-
arbeitende Modellschule erhält für die Dauer des 
Schulversuchs eine Anrechnungsstunde .“

2 . Nr . 4 erhält folgende Fassung:

„4. Modellschulen

4.1 Zur Teilnahme am Schulversuch ab dem Schuljahr 
2010/2011 sind folgende 20 Schulen vorgesehen:

Regierungsbezirk Oberbayern

1 . Grundschule München an der Thelottstraße, 
80933 München

2 . Justus-von-Liebig-Grundschule Heufeld, 
83052 Bruckmühl Heufeld

3 . Grundschule Esting, 82140 Olching

4 . Grundschule Taufkirchen am Wald,  
82024 Taufkirchen

5 . Grundschule Polling, 84570 Polling

6 . Grundschule München an der  
Burmesterstraße, 80939 München

Regierungsbezirk Niederbayern

7 . St .-Peter-und-Paul-Grundschule Landshut, 
84028 Landshut

8 . Grundschule Rotthalmünster,  
94094 Rotthalmünster

9 . Ulrich-Schmidl-Grundschule Straubing, 
94315 Straubing

Regierungsbezirk Oberpfalz

10 . Jobst-vom-Brandt-Grundschule Waldershof, 
95679 Waldershof

Regierungsbezirk Oberfranken

11 . Anger-Grundschule Hof, 95028 Hof

12 . Grundschule Küps, 96328 Küps

Regierungsbezirk Mittelfranken

13 . Grundschule Fürth, Hans-Sachs-Straße, 
90765 Fürth

14 . Grundschule Nürnberg St . Leonhard,  
90439 Nürnberg

15 . Grundschule Nürnberg,  
Erich-Kästner-Schule, 90453 Nürnberg

Regierungsbezirk Unterfranken

16 . Grundschule Hösbach-Winzenhohl,  
63768 Hösbach

17 . Grundschule Wartmannsroth,  
97797 Wartmannsroth

Regierungsbezirk Schwaben

18 . Grundschule Augsburg-Hochzoll-Süd, 
86163 Augsburg

19 . Grundschule Mindelheim,  
87719 Mindelheim

20 . Grundschule Höchstädt an der Donau, 
89420 Höchstädt

4.2 Ab dem Schuljahr 2012/2013 nehmen zusätzlich 
folgende Schulen am Schulversuch teil:

Regierungsbezirk Oberbayern

1 . Grundschule Ismaning am Kirchplatz, 
85737 Ismaning

2 . Grundschule Unterneukirchen,  
84579 Unterneukirchen

3 . Grundschule Icking, 82057 Icking

4 . Grundschule Moosach-Alxing,  
85665 Moosach

5 . Grundschule Mörnsheim, 91804 Mörnsheim

6 . Grundschule Lengdorf, 84435 Lengdorf

7 . Grundschule Oberau, 82496 Oberau

8 . Grundschule Ingolstadt-Unsernherrn,  
85051 Ingolstadt

9 . Grundschule Denklingen,  
86920 Denklingen

10 . Grundschule Tegernsee, 83684 Tegernsee

11 . Grundschule an der Ittlingerstraße,  
80933 München

12 . Grundschule Oberhausen,  
86697 Oberhausen

13 . Joseph-Maria-Lutz Grundschule,  
85276 Pfaffenhofen

14 . Christian-Morgenstern-Grundschule,  
82211 Herrsching am Ammersee

15 . Grundschule Altenstadt, 86972 Altenstadt

Regierungsbezirk Niederbayern

16. Grundschule Oberpöring-Wallerfing,  
94574 Wallerfing

17 . Grundschule Moosthenning,  
84164 Moosthenning

18 . Grundschule Haus im Wald, 94481 Grafenau

19 . Grundschule Train, 93358 Train

20 . Grundschule Langdorf, 94264 Langdorf

21 . Grundschule Eggenfelden,  
84307 Eggenfelden

Regierungsbezirk Oberpfalz

22 . Lauterachtal-Grundschule Hohenburg, 
92277 Hohenburg

23 . Grundschule Waffenbrunn-Willmering, 
93494 Waffenbrunn

24 . Grundschule Woffenbach,  
92318 Neumarkt i . d . Opf .

25 . Grundschule Luhe-Wildenau,  
92706 Luhe-Wildenau
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26 . Albert-Schweitzer-Grundschule,  
92637 Weiden i . d . Opf .

27 . Pestalozzi Grundschule, 93059 Regensburg

28 . Grundschule Ramspau/Regenstauf,  
93128 Regenstauf

29 . Linden-Grundschule Schwandorf,  
92421 Schwandorf

Regierungsbezirk Oberfranken

30 . Grundschule Bayreuth-Meyernberg,  
95445 Bayreuth

31 . Johann-Georg-Wilhelm-Meußdoerffer-
Grundschule, 95326 Kulmbach

32 . Grundschule Kulmbach-Burghaig,  
95326 Kulmbach

33 . Grundschule am Schlosspark,  
95176 Konradsreuth

34 . Dr .-Franz-Bogner-Grundschule, 95100 Selb

Regierungsbezirk Mittelfranken

35 . Astrid-Lindgren-Grundschule,  
91728 Gnotzheim

36 . Weinbergschule Ansbach, 91522 Ansbach

37 . Grundschule Bubenreuth,  
91088 Bubenreuth

38 . Grundschule Obernzenn, 91619 Obernzenn

39 . Grundschule Happurg, 91230 Happurg

40 . Grundschule Eibach, 90451 Nürnberg

41 . Christian-Maar-Schule, 91126 Schwabach

42 . Pastorius-Schule (Grundschule),  
91438 Bad Windsheim

Regierungsbezirk Unterfranken

43 . Grundschule Oberaurach,  
97514 Oberaurach/Trossenfurt

44 . St . Hedwig-Grundschule Kitzingen,  
97318 Kitzingen

45 . Grundschule Willanzheim,  
97348 Willanzheim

46 . Grundschule Sulzfeld, 97633 Sulzfeld

47 . Auen-Grundschule Schweinfurt,  
97421 Schweinfurt

48 . Grundschule Schweinfurter Rhön,  
97532 Üchtelhausen

49 . Ignatius-Gropp-Grundschule,  
97261 Güntersleben

50 . Pleichach-Grundschule Unterpleichfeld, 
97294 Unterpleichfeld

51 . Grundschule Frammersbach,  
97833 Frammersbach

Regierungsbezirk Schwaben

52 . Grundschule Griesbeckerzell- 
Obergriesbach, 86551 Aichach

53 . Grundschule Mering Ambérieustraße, 
86415 Mering

54 . Grundschule Adelsried/Bonstetten,  
86477 Adelsried

55 . Grundschule Wasserburg, 89312 Günzburg

56 . Grundschule Neu-Ulm-Reutti,  
89233 Neu-Ulm

57 . Grundschule Dietmannsried,  
87463 Dietmannsried

58 . Grundschule Kaufbeuren-Oberbeuren, 
87600 Kaufbeuren

59 . Elsbethenschule (Grundschule),  
87700 Memmingen

60 . Grundschule Oettingen i .Bay .,  
86732 Oettingen i .Bay .

4.3 Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird der Schulver-
such auf folgende Schulen ausgeweitet:

Regierungsbezirk Oberbayern

1 . GS Berchtesgaden, 83471 Berchtesgaden

2 . GS Tacherting, 83342 Tacherting

3 . GS Dachau, 85235 Odelzhausen  
(assoziierte Modellschule)

Regierungsbezirk Mittelfranken

4 . GS Stein, 90547 Stein

Regierungsbezirk Oberfranken

5 . GS Bamberg, 96129 Strullendorf

6 . Melchior-Frank-VS Coburg, 96450 Coburg

7 . GS Martinschule Forchheim,  
91301 Forchheim

8 . GS Grundschule Marktzeuln,  
96275 Marktzeuln

Regierungsbezirk Unterfranken

9 . GS Faulbach, 97906 Faulbach

4 .4 Am Standort Grundschule Kaufbeuren-Ober-
beuren, 87600 Kaufbeuren werden Klassen der 
Josef-Landes-Schule, Sonderpädagogisches För-
derzentrum Kaufbeuren in den Schulversuch mit 
einbezogen .“

3 . Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1 . Au-
gust 2013 in Kraft .

Dr . Peter Mü l l e r  
Ministerialdirektor
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